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Stenographisches Protokoll.
17. Sitzung der I. Session der V. Wahlperiode

des Landtages von Niederösterreich.
Freitag, den 30. Juni 1950.
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PRÄSIDENT (um 11 Uhr): Iet!' eröffne
die Sritzung. Das Protokoll der letzten Sitzung

ist :gesC'häftsordn:ungsmäßi,g aufgelegen; es i::;t
unheanständet geblieben, demnach als geneh
migt zu bekachten.

Von der heutigen Sitzung hat sich Herr
Abg. Dubovsky entschuldi,gt.

Ich 'ersuche um Verlesung des Einlaufes.
SOHRlf~fOHR'ER {liest):
V'Ürlage der !Landesregierung, betneHend das

Gesetz über dlie Errichtung von Hauptschulen
in Eichgraben, 'Erlach, 'Hausmening, Kru'll1
bach, Loo'Sdorf an der Westbahn, Neusiedl an
der Zaya, Pottenbrunn, Siegmu'l1dsiherberg,
Steinabrunn und Türnitz.

Vorlage der Landesmgierung, bet,rieffend den
Dienstpo'Stenplan 1950/51 für die ,öffentlichen
Volks-, Hautpt- und' Sonderschulen Ni,eder
öster:reiohs.

Antrag der Abgeordneten Weber, S:igmund,
I:::okrhart, Dr. Steingötter, Staffa, 'Hrebacka
und Genossen, betreHend Wiederinstand
setzung der Wildbachverhauun:g des freien
stei'l1baches und teüweise VNbauung des
WillersbaC'hes und des Zwieleitenbaches i'lJ1
Gebiete der Gemeinde Neustadt! an der Donau.

Antrag der Abgeo'rdneten Si,gmull1d, Doktor
Ste'in:götter, Weber, Eckhart, Hrebacka,
Buchinger und Genossen, betreffend. die
Instandsetzung des Luegg:rahen- und Schöll
grabenbaohgerinnes, Be,z'irk Scheibbs.

Antrag ,dier Abg1eordneten Dr. Haberzettl,
Kuchner, Schwarzott, Tesar, Reitzl, Hai'nisch
und Genossen, beheHcnd Schaffung eines
]l1'ngärztegesetzes.

A'ntraig der Abg1eondneten Dienbauer,
Wegerer, Zach, Schwarzott, Kuchner, Zeyer
und Genossen, betreUend Hagelunwettcr
schäden in den Gemeinden Wiesmath, Schwar
zwberg und Ho'llentho'l1 im ß,ezirk Wiener
Neustadt.

PRÄSI!DII:::NT (nach Zuweisun[!, des Ein
laufes an die zuständi[!,{'Il Ausschüsse): Wir
gelangen zur Beratung dier Tagesordnung.
Ich ersuche den Herrn Abg. Dr. S te i 11

gö t t er, die Verhandlung zur Zahl 103 ein
zl1'l'eiten.

Berichterstatter Abg. Dr. STEINOöTTER:
Ich ·habe namens des Verfassungsausschusses
über den iÜesetzcl1'twurf, heh'effend die Teilung
der Ortsgemeinde Gerersdorf im Ve,rwaltuugs
bezirk St. Pölten in zwei selbständige Orts-
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gemeinden Gerersdorf und Prinzersdod, zu
berichten.

Die Gemeinde Gerersdorf zählt s,eit Abt.ren
nung der Katastralgemeinde Matzersdorf, die
am 23. Mai 1950 durchgeführt wurde,
14 Katastralgemeinden. Von denen sind 12
darunter auch Gerersdorf selbst - rein länd
liche, während die Katastralgemeinden Prin
zersdorf und Uttendod, die an der Reichs
straße lind an ,der Bahn liegen, 'Slich durch
die Interessen ihrer B,evölkerung von denen
der übrigen 12 Katastralgemeinden unter
scheiden. Infolge,desscn ist in di,esen Gemein
den 'eine 'Bewegung entstanden, die darauf hin
arbeitete, di'ese heiden Gemeinden zu teillen,
und zwar in Prinzersdorf, bestehend aus Prin
zersdorf und Uttendorf mit einem ,Flächenaus
maß 'von 399 ha, 89 a, 46 m", mit 95 Häusern
und mit 751 IEinwoihnern, von denen 484 wahl
berechhgt sind, und in Gerersdorf, bestehend
aus 12 Katastral,gemeinden, und zwar aus
Distelburg, Eggsdorf, Fries,ing, Gerersdorf,
Grillenhöhe mit jägerhöf, :Hetzersdorf, Hofing,
Loipersdorf mit Scheibcnstei'l1llTIühle, Salau,
Steiningsdorf, Völ'lemdorf mit Noppenhof auf
der Au, Nwmühle und Weitendorf, mit einem
Ausmaß 'Von 1356 ha, 1 a, 7 m", mit 129 Häu
~ern und mit ü85 Einwohnern, von denen 423
wahlberechügt sind.

Bei,~ Gemei'nden haben eine Freiwillig,e
Feuerwf'hr und ein Feuerwehphaus. Gerersdorf
besitzt eine VO'lksschule und in Prinzersdorf
ist eine HauptschU'le im Bau. Die Bezirks
hauptmannschaft hiat ebenfa lls die Trennung
dieser Gemei'nden beantragt. Alle entsprechen
den Faktoren haben dazu StellUlJog genommen,
und zwar ,in positivEJm Sinne mit Ausnahme
des Referates für Gemeind'evermögensange
legenheiten, das festgestellt hat,cIiaß die ver
bleibende Gemeinde Gerersdorf duroh diese
Teilung finanziell bellachtei.Jigt wird. Die Auf
tei'lung des Oemeindevermügcns soll in einer
Art erf'Olgen, daß Prinzersdorf 55 % und
Gerersdorf 45 % des Gemeindevel1mög!ens er
hält. Die durch die Kriegserei'gl1'isse z'erstörte
Gemeindebrücke im Bereich ,dtT Katastral
gemeinde Prin,zersdorf so\l noch von den his
herigen Gemeinden getmgen werden. Die Auf
teilung des übrigen Vermögens der bisheri,gen
Ortsgemeinde Gerersdorf im Betrag VO'll
384.1 ü3 S soll ebenfarlls nach dem vOl1erwähn
ten Schlüssel erfol,gen~

Den diesbezüglichen Antrag der Landes
regierung Imt der Verfassungsausschuß j'n
Behandlung genommen und Bach Beratung
folgenden Antrag gestellt (liest):

Der Hohe Landta,g wolle beschließen:
,,1. Der vodiegende Gesetzentwurf (siehe

Landesgesetz vom 30. Juni 1950), betrdfcnd

die Teilung der Ortsgemeinde Gerersdorf im
Verwalt'U'ngsbezirk SI. Pölten in zwei selbstän
dige Ortsgemeinden Gerersdorf lind Prinzc!rs
dorf, wird genehmigt.

2. Die nö. Landesregierung wird beauftra,gt,
we,gen Durchfü'hrung dieses Beschlusses da:;
E'rforderliche zu veranlassen."

Ich bitte, diesen Antl1ag zum Beschluß zu
erheben.

PRÄSIDENT: b liegt keine Wortll1eldung
vor. Wir schreiten zur Abstimmung. (Ahstim
mun!!.): Ange,nommen.

Wie bereits in der Tagesordnung der
17. Sitzung des Landtag,es bekanntgegeben,
habe ioh, die Zustimmung des Hauses voraus
setzend, die im g;emeinsamen ,Finanzl3usschuß
und Verfassu'llgsa'l1ssC'huß, im Verfassungsau:;
schuß, im gemc'ins,amen Verfassungsausschuß
une! Wi,rtschaftsausschuß und im Wirtschafts
au'Ssch'l1ßam 28. juni 1950 verabschiedeten
Geschäftsstücke auf eine Nachtragstag,es
ordnung setzen lassen. Wird gegen diese
Tagesordnung eine Einwendung erhoben?
(Niemand meldet sich.) Das Haus hat der
Nnchtragstagesordnung somit zugest1immt.

Die Nachtragstagesordnung liegt auf den
Plätzen der Herren Abgeordneten auf. Wir
gelangen wr Beratung di,eser Tagesordnung,

Ich ersuche den Herrn Abg. Si g'lTI und,
die Verhandlung Zll'r Z,a'hl 115 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. SIOMUND: Ich ,habe
namens des gemeinsamen Finanz- und Ver
fassungs,ausschusses, betreffend den Gesetz
entwurf über die Abänderung des Opfer
fürsorgeabgabegesetzes vom 30. juni 1948,
LOBl. Nr. 21, in der Fassung des Gesetzes
vom 30. März 1949, LOB!. Nr. 28 (2. Novelle
zum Opferfürsor,geabgabegesetz), zu berichten.

IIl der Sitzung des nö. Landtages vom
30. juni 1948 wurde das Opf'erfürsor,ge
abgabegesetz beschlossen, daß die Verpflich
tung zur Leistung ,der Opferfürsorgeabgahe
auf die Bc!"'eohtigung der Gemeinden zur Ein
hebung einer Vergnügungssteuer auf Grund
der damals in Geltunggest'andenen Vergnü
gungssteuerordnung, DROB!. I S. 2351/1939,
aufhaut. Da diese Ver,gnügungssteuerordnltng
11unll1C'hr durch Beschluß des nö. Landtages
vom 14. Dezember 1949 durch ein nö. Lust
bar'keitsahgabegesdz, LGBt N r. öjl950, er
setzt wOlldenist, muß die Ä'l1'derung der gesetz
lichen Bestimmungen im Text des Opferfiir
sorgeabgabegesetzes ebenfalls zum Ausdruck
g,ebracht werden. mlS welchem Grund die im
vorlie,genden Entwurf entha'1tene Textabände
rung beantragt wird.

Zu den beantragten Abänderungen ,ist zu
bemerken:

Zu §§ 2 und 3: Da das Lustharkeitsabgabe-
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gesetz eine Pausohal!a'~gabe auf Gmud von
Roheinnahmen und auf Orund der Zahl der
Mitwirkenden l1Iicht vorsieht, war'en diese
zwei Arten im Opferfürsorgeahgabegesetz zu
streichen.

Zu § 4: Di,ese Bestilmmung kann entfallen,
da die diesbezüglichen ,ß,estimmungen bereits
im § 7 Lustbarkeitsahg;Ja<begesetz enthalten
sind.

Zu § 4 (neu): Di,eEinschaltung des ein
schränkenden Nebensatzes ist mit Hücksicht
darauf, daß ,g,emäß dem nunmehri'gen § 5 in
bestimmten ,Fällen die Zustimmung des 'nieder
österreichisehen Landesabgabenamtes erforder
lich ist, notwend1i,g.

Zu § 5: Die Entschei,d'ung über die Kann
bestimmung, betreffend die Befreiung von der
Lustbarkeitsah;gJabe (§ 6 Lusthal,keitsabgabe
gesetz), wurde wie jene gemäß deli §§ III
'und 31 L,AO ,dem nö. ,Landesahga'beamt über
tmgen.

Von der Anwendung auf die Opferfürsorge
abgabe wurde ausgenommen der § 34 Lust
barkeitsahgabegesetz, ,der für die Opferfür
sorgeabgahe olhne :Bedeutung ist.

In den Fällen des § 19 Lustbal'keitSiabgabe
gesetz: Vereinbarungen über eine Pauschal
abgabe, un,d des § 31 Lustbankeitsabgabe
gesetz: ErIassungundl <Rückerstattung der Ab- ,
gabe i'n Härtefällen,koll'nte die Entscheidun,gs
befugnis für die Opferfürsorgeabgabe als
Landesahgabe nicht der Gemeinde überlassen
bleiben, sondern wurde dem nö. La'l1'desabgabe'
amt vorbehalten.

In der Sitzung des nö. Landtages vom
30. März 1949 (1. Novene zum Opferfürsorge
abgabegesetz) wurde die Wir:ksamkeit des Ge
setzes mit 31. Dezember 1950 beg,renzt. Da
jedoch die vom Bund gewährten 'Renten weder
füi· die Kriegsopfer 'I1och auch für die Opfer
des Faschismus ausreichend sind, ist eine zu
sätz,liehe Leistung für diesen Personenkreis
durch die Opfedürsorgeabgahe auch we:iterhil1
notwendig. Anderseits 'erscheint es angezei'gt,
noch vor Erstellung des Vo.nanschlag,es 1951
des Landes Niederösterreich Gewißihdt darüber
zu haben, -ob weitere Mittel für di'e Befürsor
gJung der Kriegsopf1er und der Opfer des
Faschismus auch im nächsten Jahre vorhanden
sein werden. Aus diesem Grunde wird ,gleioh
zeitig auch di,e Verläng,eml1'g ,der W:irksam
keitsdJauer dies Opfedürsorg1eab,g,abcg;Jesetzes,
und zwar vorerst his 31. Dezember 1952 be
antmgt, his zu welchem Zeitpunkt diie Wirk
samkeit'Sidauer des nö. Lustbarkeitsabgahe
gesetzes begrenzt ist.

Ich erlaube mir da'her den Antrag zu stellen
(liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließ'en:

,,1. Der vorlieg,ende Entwurf einer 2. Novelle
zum Opferfürsor,geabg,abeg1esetz vom 30. }uni

. 1948,LGB,L N1'. 21 (siehe Landesges,etz vom
30. Juni 1950), wird ~genClhmilgt.

2. Die Landesregierung wird beaufh1a,gt,
wegen Durchführung dii,eser GesetZ'llo'v'C1le das
Erforderliche zu Iveranlassen."
. Ich bitte um Annahme des Antrages.

PRÄSIDENT: IcheröHne die Debatte. Zum
Wort g'em~ldd ist Herr Landesrat Gen '11 e 1'.

Landesrat OENNE'R:Hoher Landtag! Der
Linksblock !hiat mehrmals seinen grundsätz
lichen IBedenkengegen djeses Gesetz, das 'Vor
allem die WeI1ktäügen trifft, .Ausdruckg'egeben
und g<efo'l'dert, daß 'Vor allem die Fürsorge
mittel entsprechend für die Opfer heran
gezoIgen 'werden.

Ich kann mich daher heute spezie11 auf die
vorliegende Novell'e beschrä,nlken. Hi,er ist eine
Bestimmung enthalten, daß di,e Befreiungen
und Ermäß:i'gutl,gen, die El'messenssaehe sind,
dem Landcsabgaheamt vorbehalten werden sol
len. Wir sind diamit nichtei1nverstandien. Wir
glauben, daß die iGemeinden, die die Abgaben
einheben und die Verhä'1tll1:isse am besten ken
nen, aueh das richHge Ermessen treffen wer
,dien. Wir !haben eue'h !keim Vertrauen zur Ob
jektivität des L1andesabgabeamtes.

Ich erlaube mir ,deSlha1'b follg'enden Antrag
zu stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Der neue § 5 des Opf1erfürsorgea'bgabe

g,esetzes soll im Absatz (2) lauten: Auf
Grund der §§ 5, Ü, 19 und 31 des Lustbar
keitSiabgabegesetz'es von seiten der Gemeinden
gefällte Entscheidlungen erstrecken sich auch
auf die Opf.erfürsorgeabgabe.

§ 5, Absatz (3) und (4), sind ZUI streichen."
Wenn ,dieser Antrag nicht angenommen

wird, erlaube ich mir folgenden EV'CIltualantrag
zu stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle besehließ,en:
"In Absatz (3) und (4) des Heuen § 5 des

Opferfürsorgeabgabegesetzes treten 'an Stelle
der Worte ,nö. Abgabeamt' die Worte
,nö. Landes,pegierung'."

PRÄSIDENT: Esl,iegt keine Wortmeldung
mehr vor, ,der Herr Berichterstatter hat das
Sehlußwort.

ß,erichterstatter Abig. SIGMUND (Stlllul)
wort): ,Hohes Haus! Dergemeipsame finanz
ausschuß und Verfas'Sungsausschuß hat ,sich
mit ,dieser Vorlage eingehend beschäftigt und
ich stelle daiher im Namen des gemeinsamen
Finanz- und Verfassungsausschusses den An
trag, die Vorlage ohne Abänderung anzu
nehmen.

Ich heantrage die Ablehnung der Anträge
des Herrn Landesrates Oenner.



346 Landit:ag von Niederöstrerrei,ch. I. Session der V. Waih:lperriode. - 17. SitiZtliUg am 30. j,uni 1950.

(Landesrat Owner: Warum Ablehnung?)

PHÄSliDENT: Es liegt ein Abänder:ungs
antrag des Abg. 'Oenner vor und für den
Ablehnungsfall ,ein Eventualantmg des Ah
geordneten 'Oenner. Ferner liegt der Antrag
des geme!insamen finanz- lind Verfassungs
ausschusses vor.

Ich lasse vorerst über die heiden Anträge
des Herrn Landesrates Genner abstimmen und
bitte nochmals 'Um Verlesung ,deserst'en An
tmges.

Berichterstatter Ahg. SIOMUND (naclz Ver
lesung des Abänderlw[!,':sanlrages des Landes
rates Owner, betrettwd Befreiung von der
Opferfürsorgeabgabe durch die Oemeinden):
Ieh beantrage die Ab'lehnung.

PRÄSIDENT (AbstinullUnf/: über den Ab
änderungsantraf!: des Landesrates Owner):
Abgel,ehnt.

Infolgedessen müss'en wir auch ,den Even
tualantrag des Landesrates Oenner zur Ab
stimmung bringen.

Berichterstatter Abg. SIOMUND (verliest
dw Evwtualantrag des Landesrates Oenner):
Ich beantrage die Ablehnung.

p:RÄSlnENT (Abstimmung über dw Even
tualantrag: des Landesrates Oflzner): Ab ,g e
lehnt.

Wir kommen zur Abstimmung über den
Antrag des gemeinsamen <finanz- und Ver
fassungsausschrusses.

PIRÄ'SIDENT (Abstimmung über dw Wort
laut des Oesetzes, Titel und Eingang und das
Oeselz als Oanzes sowie über dw Antrag des
f!,'ellleinsamen Finanz- und Verfassun,r;saus
,;chusses): Angenommen.

Ich ersuche den Henm Abg. Ur. S te i n
g ö t tel', die Verhandlung zur Zahl 111 ein
zuleiten.

Berichterstatter Abg. Dr. STEINGÖTTE'R:
Ich habe namens des 'VerfasS'ungsa:usschusses
über die Vorlage der 'Lanrdiesreg:iemng, betref
fend Ortsgemeindre Ponsee, Vel"Wialtungsbezirk
TuHn, Änderung des Ortsnamens, zu be
ricMen.

HO'herLandtag! Der seit dem 13. Jahr
hundert bestehende Ort Ponsee im Verwal
tun:gsbezirk Tulln besitzt ,eine alte WaHfahrts
kircrhe mit einer Marienstatue. Die Gemeinde
hiat beantragt, ,i'hren Namen in "Maria
Ponsee" U'mz:uä'lldern. 'Einen dahingehenden
Antrag der Landesregierung hat' der Verfas
sUingsausschuß zur ßehandlung genommen und
stellt nun folgenden Antrag (liest):

Der Ho'he Landtag wolle beschließen:
,,1. Di,e Anderul1g ·des Ortsnamens ,der Orts

gemeinde Ponseeim Verwaltungshezirik TuHn
in ,Maria-Ponsee' wird gemäß § 1 des Ge-

setzes vom 17. Juni 192ü, LOB!. NI'. 145,
genehmigt.

2. Die Landesreg1ierung wi,rdbeauftragt,
wegen Durchführung des Beschilusses das
Erforderliche zu veranlassen."

PRÄSIDENT: Zum Wort ist niemand ge
meldet, wir gelangm zur Abstimmung. (Ab
stimmung): A n gen o:rn me 'no

Ich ersuche denaerrn Aibg. V e seI y, die
Verhandlung zur Zahl 112 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. VESCLY: 'Hohes rlaus!
Ich habe namens des Verfassun.gsausschusses
üher die Vorlage ,der La·ndesr,egi,err1.l'ng, <betref
fend den Gesetzentwurf über die Abänderung
des üesetzes vom 30. Juni 1948, LOB!. Nr. 35,
betreffend dli·e Dienstordnung ,der Beamten der
niederösterreichischen üemeinden (1. NoveHe
zur Oemeindebeamtendienstordnung), zu be
rich tell.

Oenau heute vor zwei Jahrren, ,am 30.Juni 1948,
wurde vom ,Landtag die niederösterreichische
Gemeindebramtendienst- und Be'Soldungsord
nung beschlossen. ,Heute nUll liegt uns die erste
No'veHezu dieser Dienstordnung 'vor. rDiepen
sionsrechtlichenBestimmurngen der Gemeinde
beamtendienstordnung vom 30. Juni 1948
finden mit wenigen Ausnahmen, die im § 173
taxati,vaufigezäh,lt sind, nur auf di,e1jenigen
Oemeindebeamten Anwendung, die entweder
in den neuen Personallstand übernommen wur·
den oder erst nach dem 21. Oktober 1945 
das war ,der Tag ,dies Inikrafttretens der
Gemeindebeamtendiel1lstordrnung - zu Be'amten
ernannt wurden oder 'iIl Zukunft ,ernannt wer·
den. für alle übri,gen Gemeindebeamten und
Pensionisten gelten weiterhin die für sie am
13. März 1938 in Wirksamkeit ,gewesenen
dienst- und beso'ld!ungsrechtlichen Vorschl'iften,
Diese Rechtslage, wi'e wir sie hier bei den
Oemeindebeamten haben, war der des Bundes
und des Landes ang,cpaßt. Nun 'hiat bekannt
lich der Bund durch ,das Pensionsüberleitungs
gesetzvolll 13. Juli 1947 ,in hesoldungsrecht
licher rHi,nsicht den Unterschi,ed zwischen den'
sogenannten Alt- und Neupensionisten völlig
beseitigt. IBeim Land haben wir tiIl der 'letzkn
Sitzung ein ähnliches Gesetz ,hinsichtlich der
Landesbeamten besohlossen. Es erscheint daher
hi'llig, diese Angleichung auch bei den Alt
pensionisten der Gemeinden durchzuführcn.

Diejenigen Personen, die bisher nach dem
alten Recht zu behandeln waren und die nUll

der neucnBestimmungen teilhaftig werden
sollen, sind:

1. Oemeindebeamk, die bereits vor dem
13. März 1938 in den Ruhestand veJ"Sretzt
worden sind,

2. Oemeindebeamte, die in der Zeit zwischen
dem 13. März 1938 und dem 27. April 1945
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in den Ruhestand versetzt worden sind, die
jedoch bereits 3m 13. März 1938 Beamte der
Gemeinde waren, 'und

3. Gemeindebeamte, die bereits am 13. März
1938 Gemeindebeamte waren, j,edooh nicht in
den neuen Personalstand übernommen wurden.

Dies hier Oesagk gilt auch für die Hinter
bliebenen nach solchen Gemeindleheamten. ,Es
bleibt demnach noch eine Gruppe, und zwar
diejenigen Personen, die ,erst in der Zeit zwi
schen dem 13. Mä;rz 1938 und dem 27. April
1945 zu B·eamten ernannt worden sind und
nicht in den ueuen Personalstand übernommen
wurden. Sie waren aus dem Personalsta:nd
auszuscheiden, d. '11., sie 'Wurden entlassen. In
der ursprünglichen Fassung der Novelle waren
auch Bestimmungen 'Vorgesehen, die sich mit
dieser ,Gruppe von Gemeindeb:eamten befaßten.
Der Ausschuß hat sich aber nach reiflicher
Überlegung dieser ganzen frage entsch'lossen,
diese Angelegenheit bis zum Herbst zurück
zusteHen. Die gegwständliche Novelle sieht
nun vor, daß die für die d!er Dicnstordnullg
unterHegend'en Gemeindebeamten geltenden
pensions- und! hesoldungsrechtlichen Bestim
mungen nunmehr :auchauf die unter Ziffer 1
bis 3 genannten Pensionisten Anwelldung
finden. Die Überleitung findet in der Weise
wie beim B'und statt,ul1'd zwar in verschi·c
denen Etappen. Die Anrgleichungstermine so
wie das Ausmaß der Angleichung sind' eben
faUs in gleicher Weise wie beim Bund ge·
regelt.

Bei der Übe'l'Hahme in das neue Gehalts
schema müßten für diejenigen 'f äIIe besondere
Bestimmungen vorgesehen werden, in denen
nach denaül 13. März 1938 geltenden Vor
schriften weder das Gehaltsschema des Hundes
noch das der Stadt Wien anzuwenden war.
Denn die Gemeinden hatten ja bis zum In
krafttreten der Gemeindebeamtendiensto'rdnung
und der Oemeindebeamtengehaltsordnung dias
Recht, das Dienst· und Gehaltsreoht ihrer
Beamten selbständig zu regeln. WCl1In nun in
einer Gemeinde eine Regelung gdroffen WUI

den ist, die von der des Bundes odler der Stadt
Wien abweicht, sieht der Entwurf vor, daß
solche Pensionisten 'vorerst in das Geh'a'fts
gesetz 1927 eing'estuftund dann auf Grund
des so enmittelten Dienstpostens übergeleitet
werden. Eine andere Art der Oberj,eitung in
diesen f Mlen ersohien nicht möglich, weil für
al1fä]]j:ge sonsti,ge Schemen Überleitungsbestim
mungen, insbesondere Vergleichstabel'len nicht
vorhanden sind. Die zum Zwecke der Ober
Ieitung vorzunehmende Einstufu'ng in das
Gehaltsgesetz 1927 hat unter Berücksichtigung
der Ausbildung und V,erwendung sowi'e der
zuletzt innegehabten bezugsberechhgten Stel-

lung und der Dienstzeit und, wenn auf Grund
dier vorhandenen Daten der der Übellleitung
zugrunde zu legende 'alte Dienstposten nicht
mehr ,ermittelt werden kann, auch unter der
Annahme eirner normalen Di'enstlaufbahn zu
erfolgen.

Die unter Ziffer 4 des Entwurfes vor·
gesehene Neufassun,g des § 180 sol1 vor ai]]el111
die restlose Automatik hinsichtlich aller
Teuerungszuschläge, Ausgleichszulagen oder
sonstiger Zulag,en zu den Bundresbeamten
bringen.

Vom Verfassungsaussch:uß wurde zu derh}
der Regierul1'gsvorla,ge vorgesehenen Neu
fassung dies § 180 noch ,ein zweiter Absatz
angefügt, in 'welchem bestimmt ist, daß h:in
sichtlich der im § 172 3, Absatz (6), ge
nannten FäHe - ,es 'handelt sich dabei 'U111

solche Ruhe- und Versorgu'l1g.sgenußempfäng,er,
die bei Anwendung der Pensiouistmbeshm
mung der neuen Dienstordnung keinen An
spruC'hauf einen ncuen RUlhe- und Ver,sor
gungsgenuß hä:ttrenundJ daher ;ihren Hezug
weiter erhalten - diie rLa'l1d~sregieru:ng für d!ie
Art der Berechnung der di'v,ersen T,euerungs
und sonstigen Zluschläge dieerforderIichen
Bestimmungen treffen ,kann. Da es wegen der
Verschiedenheit drer ·einzelnen fälle nicht mög
;]ich war, rhi,erfüreiue !generelle f 011111 aufzu
stel'len, mußte dier Landesregierung das Recht
eingeräumt werden, im BedarfsfaHe die 'erfor
derlichen Bestimmung,en zu erlassen, und zwar
auch für die EirnzelfäIle. Diese Bestimmungen
werden sich jedoch nur auf di,e Art der Be
rechnung, nicht aber auch auf die f'estsetzung
der Höhe ,der zu gewährenden Zuschlä:ge 'be
ziehen.

Die vom Verfassungsausschuß ebenfaIIs
g,egenüber der R,eg:ie~un:gsvÜ'rlage abgrcänderte
Neufassunlg des § 67, Absatz (1), soU der
genauen Präzisiemng der Berech'l1ungsweise
des zu entrichtenden Pensionsibeitrag,es dienen.
Auch ·der Artik,el 11 der ~egierulJrgsvÜ'P]age

wurde ,d'urch dri,e nunmehrige Bestimmung des
Absatzes (1) durch den 'Verfassungsausschuß
ergänzt, in der festgelegt ist, daß dile neue Art
der IBerechnung dier Pcnsionistenheiträge, die
die Gemeinden zu leisten haben, 'VOll dem
dem InkrafHreten der NÜ'velle nächstfolgenden
Monatserstenangefangen zur Anwendung zu
b6l1igen ist.

Außer den in der Novelle vorg,esehenell
Anderungen hat sich aus der Praxis sowie auf
Grund der inzwischen ·geändert,en Gesetzeslage
auch die Ändel'ung biw. Erg.änzung weiterer
Bestimmungen der GemeilndebreamtendienstÜ'rd
nung und damit im Zusammenhang auch der
Gemei'11'debeamtengehaHsordnunlg als erforder
licherwiesen. Insbesondere 'erscheint es zweck·
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mäßig, die 'Besfiimmullgen des Abfertigungs·
gesetzes des Bundesaueh für die Gemeinde
beamtcll zu übernehmen und ill die Dienst
ordllullg eillzubauen. Da aber die Kürze dier
Zeit, die Hir die Ausarbeitu'ng dieses Gesetzes
zur Verfügung gesta'nd'en ist, und auch das
baldige Ende der laufenden SitzullgSiperiode
eine derartig umfassende Al~beit nicht mehr
ermöglicht, anderseits die Gesetzwerdung der
Überleitungsbestimmungenfür die Altpensio
nisten als besonders dringlich bezeichnet wer
den muß, sollen die übrigen sonst nocherfor
derlichen Änderungen sowohl der Dienst- wie
auch der Gehaltsordnung in einer zweiten
Novelle im Herbst verarbeitet und d~m Lall<.!
tag vorgelegt wel1d'en. Aus diesem Grunde
wurde auch die gegenwärtige Novelle als die
erste bezeichnet.

Was im Motivenbericht 'gesagt list, wupde
in der Gesetz'vorlage parag113phenmäßig zu
Papier gebracht. Da diese Vorlage den Mit
gliedern des Hohen Landtages vorliegt, glaube
ich es mir ersparen zu können, dem Landtag
die einzelnen Paragraphen des Gesetzes zur
Kenntnis zu bringen. Ich gestatte mir nun
mehr, den AntTa'g des Verfassungsausschusses
vorzulegen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Der vorliegende Gesetzentwurf (siehe

Landesgesetz vom 30. Juni 1950) über die
Abänderung des Gesetzes vom 30. Juni 1948,
LOB'l. Nr. 35, .betreHend die Dienstordnung
der Beamten der niederösterreichischen Ge
meinden (1. N olve'lle zur Gemeindebea'1l1ten
dienstordnung), wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wüd beauftra!gt,
wegen Durchführung dieses Gesetzbeschlusses
das iErforderliche z'u veranlassen."

PRÄSIDENT: Zum Wort ist niemand ge
meldet, wir kommen zur Abstimmung. (Ab
stimmung): An gen 0 In m e n.

Ich ersuche Iden ,jierrn Abg. S t a n g I e r,
die Verhandlung zur Zahl llö einzuleiten.

Berichterstatter Ahg. oSTANGLER: Ich
hahe namens des gemeinsamen Verfassungs
ausschusses und Wirtschaftsausschusses, he
treUend das Gesetz über die Erriohtung der
Kammer für Arbeiter und Angetellte in der
Land- lund forstwirtschaft (nö. Landarbeiter
kammergesetz), zu berichten.

Der vorliegende Gesetzentwurf, kurz Land
arbeiteI'karnmergesetz genannt, regelt die [in
richtung der Interess,mvertretul1'g der Arbeiter
und Angestel'lten in der Land- und f orstwirt
schaft. Dieser gesetzlichen Regelung kommt
größte Wichtigkeit und Dringlichkeit zu. In
mehreren sozialpolitischen Gesetzen, vor allem
in der vom Landtag am (). Juli 1449 besc'h,los
senen LandarbeitsordlHrng werden die gesetz-

lichen Interessenvertretungen der Dienstnehmer
bei Abschluß von Dienst'verträgen,in Ange
legCJllheit der Kollektivverträge, des Arbeits
schutzes,der Arbeitsordnung, der Arbeitsauf
sicht, des Lehrlingswesens und vor allem der
Betriebsvertretung zur Mitwirkung heran
gezogen. Solange aber die Interessenvertretung
gesetzlich nicht besteht, bleiben di'e land-und
forstwirtschaftlichen Dienstm:~hlJ11er VOll dieser
Mitwirkung ausgeschlossen und geraten 'hier
durch gcgenü'ber gewerbliohen und indu
striclen Dienstnehmern in wi,rtschaftlicher 'und
sozia,lrechtlicher Hinsicht in Rückstand. Durch
die Errichtung der Lanclarbeiterkammer soll
dieser Mangel aufgeholt uml eine Interessen
vertretung geschaffen werden, die allen An
forderungen gerecht wird und einen Vergleich
mit den auf den übrigen Sektoren des öffent
lichen Lebens bestehenden jnsti tutionenill
keiner Weis'e zu sch'euen hat. Der Entwurf
nimmt für die IErrichtung der Landarbeiter
kammer im allgemeinen das Vorbild bereits
bestehender Kammern, jedoch unter 'Bedacht
nahme auf die V'erhä\t.nisse in land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben.

Die VIerfassungsmäßige Grundlage zu diesem
Gesetz ist durch das Erkennhüs df:S Ver
fassull'gsgerichtshofes vom 20. März 1947,
Z I. G 1/47/12,klal:gestell t, demzufolge die
Landesgesetzgebung zur Einrichtung und
Regelung der Intel"'esselwertretung der land
und fOfstwirtschaftlichen Dienstnehmer gemäß
Artikel 15, ßundesverfass'll'ngsgesetz in «kr
f aS9ung VOll 1929, zustälndig ist.

Nach der beschlossenen Landarbeitsordnung
und dem bereits beschlossenen, rnittlerweile
beeinspruchten und nun wieder in Vorbereitung
stehenden landwirtschaftlichen Schulgesetz
steHt das Landarbeiterkammergesetz die fort
setzung' einer landwirtschaftlichen Gesetz
gebung dar, womit das Streben des Hohen
Hauses hewiesen wird,alles zu tun, um für
den Nährstandunse,res Vo'I:k'es, den Bauern
und den Landarbeitern, alle Voraussetzungen
zu schaffen, damit er sei'ne hohe Aufgabe er
tüllen kann. Je mehr wir die berufliche Aus
bildung und die Arbeits- und Lebensbedin
gungen LUlserer Landbevölkerung fördenl
können, um so gesicherter wird das wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Leben
unserer Oesamtbevölkerung sein.

Der vorhegende Gesetzentwurf für ein Land
arbeitefikamlllergesetzgliedert sich in sechs
Abschnitte und insgesamt 41 Paragraphe. Im
einzelnen wäre daz'u zu bemel1ken:

Der § 2 reg,elt den persönlichen Wirkungs
bereich der Land:arbeiterkammer.

Zu § 5: Da die Zugehörigkeit von Dienst
lIehIllern zu I' I.andarbeiterkammer in manchen

r
I,

,
t
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fällen, insbesondere bei Betrieben mit dem
Sitze in Wien, und bei Geltendimachu'l1g von
Ausnahmen nach § 3 ,einer eingehenden Über
prüfung IUnd feststenung bedarf, ,erschien 'es
geboten, die frage der Zugehörigkeit aus
drücklich dier behördilichen Entscheidung 'Vor
zubehalten.

Zu § 7: Die Bestimmungen dieses Para
graphen stützen sich, sÜ'weit sie sich auf
Bundeslbehörden bez:i'ehen, auf das Bundes
gesetz vom 18. Juli 1924, BOB!. Nr. 259,
betreffend das Verhältnis der land- und forst
wirtschaWichell Hauptkörperschaften zu den
Bundesbehörden, und sind daher nur deklara
tiver Natur.

Zu § 8: Die Art der Ausübung der Auf
sicht ist ,hiN 11m durch einzelne Anordnungen
festgelegt. IDie in den fo,J.genden Paragraphen
verfügte Vo'rla.ge des jahresvoransclllages, des
Rechnungsabschlusses sowie ,des Tätiglkeits
berichtes an die Landesregierung gehört auch
unt,er die Maßnalhmen der A'ufsicht.

Zu § 10: Als Organ der Landarbeiter
kammern' sind auch die SekHonsvorstände an.
geführt. Die Sekt:ionen selbst gehören nicht
zu den Organen.

Zu § 23: Da die Sektionsversammlu'l1g ins
besondere der Arbeiter mitihr,er verhältnis
mäßi.g großen Mitgliederzahl ein zu schwer
fäHiges Organ für die Enledigung der 'lauf.cn
dien Angelegenheiten darstellen wül'de, erschien

.es zwed~mäßig, die Funktionen der Sektions
versa:inmlung einem SektiÜ'nsvor;stand Z'U über-
tragen, der nur aus wenigen, aus der Mitte
der 'Sektion gewählten Mitgliedern besteht.

Zu § 26: nie F,cstsetzung des vollendeten
18. Lebensjahres für dias aktive Wahlrecht
steht ,im Einklang mit der Vorschrift des
§ 115 der Landarbeitsordnu'llg, nach der die
Wahlberechtigul1Ig der Di'enstnehmer für den
Betriebsrat ebenfalls an das Ivollendete
18. Lebensjahr gebundien list.

Zu § 36: Zur Kammerumlage und deren
Ei'11hebung ist folgendes ,festzustellen: Da die
Diens~nehmer der im Bundesland Wien ge
legenen Betriebe ungeachkt 'ihrer Einbeziehung
in die nö. Landarbeitskammer (§ 2, Absatz 1
und 6) mögl:icherweise auch in den Wirkungs
bereich eineret1wa zu 'errichtenden Wiener
Landarbeitenkammer einbezogen werden, ist im
Absatz 2 für diesen fall die Vorsorge 'ge
troffen, daß bei 'einer Doppelangehörigkeit ,die
Beiträge ermäß'igt werden können.

Im § 38 wird von einmaligen Einnahmen
gesprochen. Es handelt sich hier um seinerzeit
auf Grund der Reichsnäihrstandsgesetze ein
gehobenen Beiträge der land- und' forstwirt
schaft.lichen IDi,enstne'hmer ,in der Höhe VOll

mehr als 200,000 S, Da ,die Reichsnährstands-

gesetze mit Kundmachung der provisorischen
Staatsregierung vom 10. Juli 1945, StGBl.
Nr. 69, auGer Kraft gesetzt wurden, fehlt der
zeit für die Verwendung von :Beiträgen land
und forstwirtschafUic'her Dienstne'hmer die
rechtliche Grundlage. Eine Rüokza'hlung dieser
Dienstnehmerbeiträge ist praktisch undufch
führ,bar, weil jene D:i,cnstnehmer, welche die
Beiträge gezahlt haben, !heute nur mehr zum
allergeringsten Tei,lan ihren ehemaligen
Arbeitsplätzen beschäftigt sind. Die vor
li'egende Bestimmung soll nunmehr für die
Verfügung über diese Reichsnährstands'bei
träge ei,ne :gesetzliche 011Und:lage schaUen und
eine V,er'wendung dieser GeJ.d'mittei entspre
chend ihrer seinerzeitigen W1dimung durch
Oberweisungan die Interessenvertretung der
Diwstnehmer Ül der Land- und Forstwirt
schaft sicherstellen.

Der gemeinsame Verfassungs- und Wirt
schaftsausschuß des Landtag,es hat in der
Sitzung vom 28. j,uni 1950 dieses Gesetz in
eingehender Weise beraten. Er hat die
Änderungswünsche und Ergänzungen hierzu
berücksichtigt und die vorJ:iegende Fassung
beinhaltet bereits alle di,ese Änderungswünsche
und 'Ergänzungen. Ich efllaube mir daher
namens des gemeinsamen Verfassungs- und
Wirtschaftsausschusses den Antrag zu stellen
(liest) :

Der Hohe Landtag woUe beschließen:
,,1. Der beiliegende Gesetzentwurf (si,ehe

Landesgesetz vom 30. Juni 1950) wird ge
nehmigt.

2. !Die nö. Landesregierung wird aufgefor
dert, wegen !Durchführung di,eses Beschlusses
das 'Erforderliche zu veran'lassen."

Ich ersuche das Hohe Haus um Annahme
dieses Ant'ra:ges.

PRÄSIDENT: Ich er,öffne die Debatte. Zum
Wort gelangt Herr Landesrat Ge n ne r.

Landesrat OENNE<R: Hoher Landtag! Der
vorliegende Gesetzentwurf bedeutet nicht einen
fortschritt, sondern einen Rückschritt; er
trennt nämlich die Landarbeit,er von den
Industriearbeitern, degradi,ert also die Land
arbeiter zu St.aatsbür,gern zweiter Ordnung
und ist geeignet, einen künstlichen Gegensatz
zwischen Stadt und 'Land, der in Wirklichkeit
gar nicht besteht, herbeizuführen.

An SteHe dieses Gesetzes müßte der Land
tag ei,n anderes Gesetz beschließen oder hätte
es schon 'längst heschHeßen müssen, nämlich ein
Gesetz, das die Int,eres1sen'Vertoretung der Land
arbeiter durch die Arbeit,erkammer reg,elt, wo
bei vielleicht eine Sektion der La1ndarbeiter in
der Arbeiterkammer gebildet werden könnte,
Die Arbe:iterkammer besteht bereits und hat
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ilu'en Apparat sch'On aufgebaut. Die Ange
stellten der Arbeiterkammer befassen sich
heute SdlO11 fast ausschließlich mit der Land
arbeiterfmge.

Hier soH aber erst ein ganz neuer Apparat
aufgebaut werden, der selbstverständlich
Kosten 'verursacht und es wird naturgemäß
auch noch längere Zeit vergehen, his er funk
tioniert. ,Es ist also igJanz klar, daß die einzig
mögliche Lösung ist, die Inter,essenvertretung
der Landa~bei'ter der Arbeiterkammer zu über
tragen. Allerdings gibt es gew:i'sse Leute, die
dias nicht wollen. Es sind nicht ettwa die Land
arbeiter, die dieses Gesetz 'verlangt haben
diese sind überhaupt nicht gefragt worden -,
sündern es sind ganz andere Kreise, die ein
I'nteresse an diesem Gesetz und an der l~aschen

Schaffu'nlg dieses Gesetzes Ihaben. Am 15. Juni
1950 wurde der sogenannte Landarbeiter
kammertag abgehahen,an dem die Präsidenten
und Kammeramtsdirektoren der ILandarheiter
kammern aus Oberösterreich, Steiermark und
Salzburg teilgenommen h'aben. Dort ist LI. a.
ein Beschluß ge:aßt worden, der di'e 'eheste
Bildung einer Landarbeiterkammer in Nieder
österreich gefordert hat, und zwar 'ausge
rechnet in Niederösterrekh! leh möchte wissen,
was für ein Geschrei entstehen würde, wenn
hier jemand ver langen würde, welche Gesetze
der Landtag z. B. in Salzbur:g beschließen
soll! Es ist mithiri ganz klar, daß hier ganz
bestimmte Aufträge gegeben worden sind, die
auch prompt ausgeführt wurden. Als ich das
im "Kleinen Volksblatt" gel,esen habe, habe ich
mir gedacht: Oha, ,das kommt aber bald!
(Abg·. Endl: Was hätte der Herr Landesrat
Oenner ,I!:esagt, wenn es nicht gekommen
wäre?) In der 'SitZ'Ung der Landesregierung
habe ich die Zurückstellung dieses Ges'C'tzes
v'e'f1:angt; der Herr Landeshauptmann hat
c1araufelegisch erwidert: Das 'kann :ich nicht,
Herr KoHege! Er hätte besser sagen müssen:
Das darf ich nicht' Es wird sehr oft in be
wegten Worten ... (Zahlreiche Zwischenrufe.)
Wenn Sie wollen, mache ich gerne eine At.em
pause; vielleicht denken Sie darüber nach, was
Sie in der nächsten Pause sagen soHen, das
wird das Ni'veau der Zwischenrufe nurhebcn.
Es wi'rd also sehr oft in 'bewegten Worten, in
Artikoeln und Reden über die Landflucht ge
klagt. Es ist jetzt überhaupt modern geworden,
bei der Landwirtschaftskammer und beim
Bauernbund das christliche Herz für die Klein
bauern und für die Landarbeiter zu entdecken.
Zumindest Ül Reden und Artikeln - geschehen
ist ahernoch nichts!

Welche Ursachen die Landflucht .hat, ist a11
g,emein bekannt. 'Es ist auch eine Tatsache,
daß die Landflucht immer stärker 'wird. Am

17. Sitzung am 30. Jluni 1950.

1. jänner dieses jahres gab es in Ni'ederöster
reich rundl 51.000 Versicherte :in der Llandwirt
schaft, 'Um 12 % weniger als vor zwei Jahrell.
Es ist wahr, daß immer mehr Bauernkinder
und ,Landarbeiter das IL'and 'verlassen, und das
i,steine b~klagenswerte Tatsaehe. Die Bauern
kinder, denen feierlich di,e .Bodenrefonn Iver
sprochen wurde und die da'1'ulm betrogen wur
den, haben keine Existenz auf dem Lande, und
die Verhältnisse der Landarbeiter sind ebenso
traul'i1g, wie sie es vor Jahren w,aren. Die
Löhne der ,Industriearbeiter sind nicht aus
reichend 'und nicht in demselben Maß,e wie die
Preise gestiegen ; die <Reallöhne sind ,geringer
als sie vor dem Krieg waren. Die Lö'hlne der
Landarbeiter si'ndaber noch schlechter. Vor
der letzten iLohmegelung hat ein Landarbeiter
ohne Deputat d,urchschnittlich 150 bis 170 S
monatlich erhalten. (Zwischenrufe rechts.)
Nach der Lohnregelullg bekommt ein Kutscher,
das Deputat eingerechnet, 459 S, ein Melker,
gleichfalls das Deputat eing,erechnet, 530 S.
Si,e I~önnen das naohprüfen, meine Herren!
Man muß zugeben, daß das, milde gesagt,
sehr schlechte L'ö'hne sind.

Die Wohnungsverhältn:isse sind so elend,
wie sie es vor jahl~z,ehnten waren. Und es
geschieht - entg,egen allen Reden ugd Ver
sprechungcn -nichts,um sie zu verbessern.
Auch die Sozia'1versicherung der Landarbeiter
ist, schon :infolge der ,geringeren Beiträg,e,
schlechter als jene der Indust'l'iearbeiter. Sk
erhalten ,g,eringere Renten als die Industrie
arbeiter, deren Renten auch zum Leben nicht
ausreic'hen. Außerdem vermitteln die Arbeits-

. ämter Arbeiter, die einmal in der ,Landwirt
schaft tätig waren, nicht. Sie vermitteln sie
z. B. nicht für die Bautät:ig~eit. Es gibt
auch einen solcheIl schönen iRunderlaß der
nö. Landesregierung, die sich jetzt überhaupt
darin auszeichnet, daß sie alles, was auf dem
Sozial recht rückständig ist,sehr ge'l'11c in [1'

lässen zusammenfaßt
Das bedeutet ein Ausnahmepecht für zehn

tausende Arbeiter, die eine sehr schwere Arheit
im Interesse des ganzen Volkes Jeist,en 'müssen!

Nun wird es eine neue Landarrbeit'er'kamm;~r

geben. Wiro diese Land:atbeiterkammer die
Landflucht beheben? Wird sie für rille an
ständi,ge EnMo'l1l1'ung und eine hessere Sozial
vfr"sicheru'l11g sorgen? Es gibt eine Antwort
darauf: In Oberösteneich mußten die Land
arbeiter auf den Gutshöfen streiken, um ihre
geringen Lohnforderungen durchzusetzen. Die
Gutsbesitzer haben verlangt, daß Verhand
lungen nic:ht mit der Oewer'kscbaft, sondern
mit der Landarbeitenkammer gef'ü'hrt werden,
offenbar deshalb, weil sie geglaubt haben, daß
die fü'hrll'ng der Landarbeiterkammer für die
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Interessen der Gutsbesitzer ein größeres Ver
ständnis hat als für die Interesscn der Land
arbeiter.

Auch die Art, in der di,eses Gesetz entstan
den ist, ist char,akterishsch. Der Gesetzentwurf
ist der Landwirtschaftskammer vorher zur
Begutachtung vorgelegt worden. Er ist aber
der Arbeiterkammer nicM zur Begutachtung
vor,gelegt worden. Das steirische 'Landiarbeiter
kammergesetz ist vor seiner Besohlußfassung
im Landtag der Arbeiterkammer zur Begut
achtung vorgelegt worden, und es sind auch
in dem Ges,etz eini!ge Anregungen, die die
Arbeiterkammer gegeben hat, berücksichtigt
worden. In Niederösterreichist das offenbar
nicht notwendig. Offenbar weiß die heutilge
führung der Landwirtschaftskammer ohne
dies, was ,den Interessen der Landarbeiter auf
den großen Gutshöfen dient, 'und was sie sagt,
das haben die 'Landarbeiter aIs jlhre Interessen
info,lge der natürlichen Ordnung der Dinge,
veim der größtenteils die Rede ist, gut.zuheißen.

Im gemeinsamen Verfassungs-und Wirt
schaftsausschuß hahen auch die sozi'aNstischcn
Abgeordneten da,gegen SteHung ,genommen,
daß der Entwurf des Landtal'beitenkammer
gesetzes nicht der Arbeiterkammer 'vorgelegt
world!en ist. Wie hat diese ,stellungnahme aus
gesehen? Ein sozialisüscher Abgeordneter, der
Abg. Zettel, hatte diesen Auftrag zu ,erfüllen.
Er hat die Abgeordineten der Volkspartei
freundlich ersucht, sie mögcn doch den Ges'etz
entwurf wenigstens zu Informationszwecken
der Arbeitenkammer vorlegen. freundliche Er
suchen mögen im Privatverkehr angebrac'ht
s,ein und sind es auch, aber die führung der
Volkspartei pfeift auf freundliche Ersuchen!
Wenn man gewisscn Kreisen nicht mit aUer
entsohiedenheit klar macht, daß es Grenzen
gi'bt, dann werden sie diese Grcnzcn immer
wieder überschreiten.

I'n diesem FaHl' war es ganz gcnau so. Die
Sitzung ist unterbrochen worden, nach ein
paar M.inutcn warcn di'e Kollegen von der
Volkspartei wieder da und haben gesagt: .Es
g~ht nicht. lchhabe den Antrag gestelH, daß
der Gesetzentlwurf von der Tagesordnung ab
gesetzt und der Arbeitenkammer zur Begut
achtung übermittelt wel,de. Dieser Antrag ist
abgelehnt wo'rden. Auch die Abgeordnetcn der
Soziahst:ischen Partei haben nicht dafür ge
stimmt. Offenbar befinden sie sich auf einer
gebundenen Marschroute, und oHenbar hat di,e
SiPÖ damit ,ihre wahre Koalitioll'sgesi'l1illlmg
bewiesen. Den Interessen der Landarbeiter
und auch der Industriearbeiter hat sie damit
aber nicht Igeldient.

1'11 den Beratungen des Ausschusses sind
rinige Verbesserungen beschlosscn worden. Es

hat dort Ü'benhaupt einige aufschlußreiche
Details g,egeben. loh habe mir erI,aubt, dort
den Antrag zu stellen, daß statt einer Sektion
dier Arheiter und Angestellten eine Sektion der
Lanidanbeiter, eine St!kNon der f orst.atbeiter
und eine Sektion der Angestellten in der
Landwirtsohaft gebildet werden soH, und
zwar deshalb, weil die Interessen der forst
,arbeiter 'verschieden sind von denen der
Landarbeiter, und Iweil die 'forstwirtschaft
auch in Niederösterreich eine bestimmte Rolle
spielt. Der stei'rischeLandtag - in der Steier
mark spielt di,e f orstwirtsc,haft "eine besondere
RoIle,aber auch in Niederösterreich ist sie
maHgebend - hat auf Antrag der Arbeiter
kammer, i:n der die Sozialisten di,e Mehrheit
habcn, einen solchcn Antrag 'beschlossen. Im
Ausschuß des nö.Landtages haben diesozia
listischen Abgeordneten es nicht gewagt, dafür
zu stimmen. Das sind so die grotesken Blüten,
die der stupide Antikommunismus immer wie
der hervorbringt.

!Das -Gesetz unterscheidet sich in 'einer IBe
ziehung 'vo'n einer großen ,Rei,hc von ,Gesetz
vorl<lgcn, die 'dem Landtag in der Idzten Z,eit
unterbreitet worden sind. Es enthäolt nämlich
keine Bewilligung :z:u einer Verordnung; ,aber
nicht vielleicht deswegen, weil dill' "Verord
nungsmacher" in der Landesregierung jetzt
plötzlich ,g,ute Demokraten g,eworden sind und
jetzt oHenbarentschloSisen sind, dem Landtag
die Rechte einzuräumen, die jthm zustehen,
sondern deswegen, weil im ganzen -Gesetz
nirgends eine gute Gelegenheit zu einer Ver
ordnung ist, außer a'n einer Stelle, und an
dieser Stelle stand im ursprünglichcll -Gesetz
entwurfauc,h die Enrtächtigungz.u ,einer Ver
ordnung. Die Wahlordnung sollte nämI:ich
durch eine Verordnung der ,Landesr,egierung
bestimmt werden. Man woJiltealso ein Gesetz
schaff'en, das den Interessen der Land- und
forstarbeiter schädlich ist und' das noch da
zu die Wa'hlordnungeiner Verordnung der
Landesregierung \lor;behält! Die Wirtschafts
kammerwahlcn sind bekanntlich auf Gnmd
einer Wa'hloJ'dnung durchgeführt 'Worden, die
der Landtaga'l11 22. Juni 'beschlossen hat, die
aber nachher \lOln dem zuständi1g,en Referat
der La'l1'desregi,erung präpariert und durch ein
ungesdzliches Wahlverfahren noch etwas ,er
gänzt worden ist. nie Grundlage waralber
immerhin ein ,Landtagsbeschluß. Für die
Landarheitepkammer,wahlen hing,egen sollte
eine Verordnung der Landesregierung reC'ht
und billitg sein. SeIbstv,erständHch habe ich im
Ausschuß dcn Antr,ag gestellt, daß diese Be
stimmung durch ,die F asS'ung ersetzt wepdcn
soll, daß der Landtag die Wahlordnung be
schlieHen soll. Die Sitzung des AusschuStSes
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wurde u'llte~brochen, es haben wi'eder >Be
ratungen stattgdunden, die Herren sind etwas
aufgescheucht in losen Gruppen beisammen
gestanden - es war ein sehr ergötzhohes
Bild - und 'haben die entsprechenden Wei
sungen angehört. Schließlich ist einhellig die
f ass'l\Ilg zustande gekommen, die eben das
Gesetz beinhaltet, wonach die Wahlordnung
durch 'ein iLandesgesdz geregelt werden sol L
Man kann nur hoffen, daß auch alle künf
tigen Verordnungen, die etwa nooh erscheinen
werden, ein ebenso rasches undunrühnüich,es
EnÜle . findeil.

Es hat den Anschein, daß di,eses Land
arbeirerkammergesetz ein sogenanntes Muß
gesetz ist, das zwischen den beiden Partei
Wh rungen vereinbart wurde und das unbedingt
noch heut,e vom Landtalg verabschiedet werden
soll. Wir wissen doch alle, wie das ist. Das
ganze Jahr hindurch hat der Landtag nicht
allz'UvieI Gelegenheit zur. Arbeit, wenn es aber
zum ScMuß der Session kommt, da wird es
dann gnädig. I~s soll daher auch jetzt wieder
alles zusammengerissen werden, ohne daß man
Geleg,enheithat, die einzelnen Gesetze - die
noch dazu nicht mi I einer besonderen Sorgfalt
ausgearbeitet werden, wie wi'r dies erst i'!l den
letzteIl Tagen feststellen konnten - übel'haupt
eingehend zu studierelI.

Ich möchte auch die 'feststellung machelI,
daß über den f ahrplall des Landtages mit den
Vertretern des Lin'ksblocks kein einziges Wort
gesprochen worden ist und wir über den
Arbeitsplan des Landtages nicht einmal in
formiert worden sind. I'n einer Ausschuß
sitzung habe ich vorige Woche nur so neben
bei gehört, es sei alles abgesprochen, und
etwas arrogant wurde noch mitgekilt, daß am
Mittwoch Ausschußsitzungen stattfänden.

Ich möchte hierzu lIur sa'gen, daß es mir
persönlich Wurst ist, daß aber auf der anderen
Seite es Herren gibt, die wegen jeden Wortes,
das in der Hitze des Gefechtes etwas schärfer
gesagt wird, beleidigt sind. Es ist doch sonst
überall üblich das erfordert schon der pri
mitivste Anstand -, daß von solchen fällen
alle Parteien verständigt werdelI. Wenn wir
auch in grundsätzlichen fragen von unserem
Standpunkt nic<ht abgehen 'können, so habe ich
doeh in f'Ormalen rDingen, wenn es sich nicht
etwa um eine emstHche politische Anrgdegen
heit gehandelt hat, niemalsirgendwelohe
Schwierigkeiten gemacht. Das ist selbstver
ständlich, denn bei allen Gegensätzen und
scharfen Debatten muß es darüber hinaus doch
eine g,ewi'sse Kollegialität geben, weil somt das
Arbeiten erschwert, ja unmöglich 'gemach t
wird. Ich muß s,agen, ,daß es auf die Dauer
nioht so weiter geht, .denn m:ln kann auf die

Dauer nicht einfach all'es einstecken und
fressen.

Ich hahe gewiß das größte Verständnis da
für, daß gerade die bäuerlichen Abgeordneten
jetzt zu Beginn der Erntezeit nach Hause
wollen. Wenn die beiden anderen Parteien
aber glauben, zu ihrem blöden Antikommunis
IIIUS gehöre es, daß sie auch über die formalen
Dinge nicht mit uns reden, dann wuden wir
ein Exempel statuieren und bei strenger Ein
haltung der Geschäftsol,dnung dafür songen,
daß der fahrplan des Landtages, der nichl
mit uns vereinbart wurde, auch von den
anderen nicht eingehalten werden kann, so
daß der Schnellzug in die Landtagsferien
einige Verspätung erleidet. Es gibt einfach
keine andere Möglichkeit mehr. Wir fressen
das schon ein paar Jahr,e --mir persönlich
ist das zwar Wurst, wir richten uns das schon
entsprechend ein (Ab,~. Endl: Gewöhnt eadz
doch einmal daran!) ,aber so, wie es dies
mal gemacht wurde, kann es nicht weiter
gehen. Es wird die Sitzung des Landtages ein
fach um eine halbe Stunde ve'l'schoben und die
Sekretärin der Landtagskanzl,ei t,eilt das meiner
Sekretärin mit. Die Erfü.J!ung solcher forma
litäten ist an und für sich gewiß nicht sehr
wichtig, aber auch wichtige Angelegenheiten
werden nicht in ents.prechender Weise mit
geteilt.

Der vorliegende Gesetzentwurf dient nicht
der Landwirtschaft, er dient aber auch nicht
den Interessen der Landarbeiter. Wir sind des
halb nicht in der Lage, für dieses Gesetz zu
stimmen.

Ich verweise auch noch einmal darauf, daß
die gesetzliche Verpflichtung, den Gesetzent
wurf der Arbeit,erkammer zur Begutachtung
vorzulegen, nicht eingehalten worden ist. Schon
aus diesem Grunde ist der Ges,etzentrwurf von
derheuügen Tagesordnung abzusetzen, um
das Gutachten der Arbeiterkammer nachträg
lich einholen zu können.

Ich erlaube mir deshalb, dem Hühen Land
tag folgenden Antrag zu 'unterbreiten (liest):

Der Hohe Landtag woUe beschließen:
"Das Gesetz über die Errichtung der

KammeT für Arbeiter und Angestellte in der
Land- und forstwirtsohaft (nö. Landarbeiter
kammerg'esetz) ist von tder Tagesordnung ab
zusetzen und an den Verfassungsausschuß zu
rückzuverweisen."

PRÄSiDENT: Ich ersuche den Herrn Be
richterstaHer, zum Antrag des Herrn Landes
rates Genner das Wort zu ergreifen.

Berichterstatter Abg. STANGLER: Nach
dem sich der g,emeins-ame Verfassungs- und
Wirtschaftsausschuß in einer ein'gehcnden Be
ratung mit diesem Referentenentwurf beschäf-

,.....
I,



Landtag von Niederöcsterreidh. I. Ses6ion der V. WahLper,iodte. - 17. Si,tzungam 30; Juni 1950. 3?1

1

hgt hat und es auch zu Mehrheitsbeschlüssen
gekommen ist, kann ich den Antrag des Herrn
La'ndesrates Genner nicht befürworten. Ich
beantrage daher, diesen Antrag abzulehnen.

PRASIOENT (Abstimmung über den
Antrag des Landesrates Oetlner, betrettend
Rückverweisung des nö. Landarbeiterkammer

\ gesetzes an den VerfassungsausschulJ): Ab·
gelehnt.

Als nächsten Hedner erteile ich dem Herrn
Abg. S ta f f a dias 'Wort.

Abg. STAf'f A : HO'hes Haus! Der der heu
tigen Sitzung vorliegende Gesetzentwurf soll
eine eigene Inter,essel1lvertretung für die Arbeit
nehmer in der Land· 'und forstwirtschaft
bfi,lllg,en. Damit entsteht lei,der eine weitere
V,ertiefullig des schon bestehenden Gegensatzes
z'wischen der industriellen und g,ewerb,lichen
Arbeiterschaft auf der einen Seite und der
land- und fortwirtschaftlichen Arbeiterschaft
auf der anderen Seite. Ich IqtUß ;hier erklären,
auch wir Sozialiskn sind ;der Ansi,cht, daß
eine Trennung der Interessenvertretung dieser
beiden ArbeiteI1kategorien unserer Meinung
nach nicht unbedingt notwendig wäre. Wir
sind der Auffassung, daß sich die Interessen
der Land- und forstarbeiter mindestens ebenso
gut im Rahmen der Arbeitel1kammer hätten
vertreten lass,en. Wir glauben auch, daß die
berechtigten Klagen, die g,erade hier im Hohen
Hause so oft über die Landflucht und über
den Landarheit,ermangel cl1hohen werden, am
ehesten dadurch aus der Welt geschafft wer
den könnten, daß man zunächst die verschie
dene Wertung der Arbeit derbeiden Arbeiter
kategori-en und ihre versohiedene Behandlung
endlich bes,eiügt.

Da es aber das Ver1angen der Mehrheit
dieses Hauses ist und da wir die Demokratie
auch dann anerkennen, wenn sie sich zu
unserem Schaden oderg'egen unsere Meinung
auswirkt, so 'haben wir uns im Ausschuß be
müht,aus diesem vorgelegten Gesdzentwurf
ein brauchbares Gesetz zu machen.

Der Herr Landesrat Genner, der heute hier
viele Worte gebraucht hat, hat im Ausschuß
einen ,einzigen Antrag gestellt. rEs ist Herrn
Landesrat Oenner natürlich viel einfacher, viel
angenehmer und vielleicht auch optisch besser
wirkend, wenn man hier im Hause zu:tn fen
ster vom ,;blöden Antiikommuni'sll1'us" 'spricht,
als sich im Ausschuß mit sachlicher Beratung
und mit sachlichen Argumenten durchzusetzen.
(Beifall bei detl Sozialisten. Landesrat
Oenner: Ihr habt ja meine Anträg:e abge
lehnt.' ) Aber, ich bitte Sie, Herr Landesrat
Genner, vertragen Sie die Wa'hrheit! (Landes
rat Oenner: Das ist eben nicht die Wohr/ud.'
Das ist eine ausgesprochene Lüge.')

Wir haben als Soziahstcn im Ausschuß
eine Rei.he von Abänderungsanträgen 'gestell t.
Wenn wir von diesem -Gesetzentwurf auch
nicht begeisert sind! und wenn wir nach wie
vor der Ansicht sind, daß eine gemeins,ame
Vertretung i-Il der Al1b-eit,erkammer besser und
auch möglich wäre, so hahen wir uns 'doch
bemüht, ein Gesetz, das wir nicht verhindern
können, zu einem ,brauchbapen Gesetz Z'll

macheIl. Es ist uns'gelun;gen, einige ganz
wesentliche Änderungen durchzusetzen. Es ist
uns ~gdung'en, di,e ,Bestimmung über den sagen
haften "paritätischen" Ausschuß, der vore
gesehen war, aus diesem Gesetz zu entfernen.
Es ist uns g,elungen, die 'Bestimmung über
die Kammerzugehörigk,eit der fanülienei'genen
Arbeitskräfte aus dem Gesetz zu entfernen.
Wir sind auch auf dem: Standpunkt gestanden,
wenn man schon eine eigene Landa'rbeit'er
kammer haben will, daß ,es nicht nötig sei,
eine provisorische Kammer zu schaffen, wie es
vorgesehen war, sondern daß. nach der Ver
abschi-edung des Gesetzes durch den Landtag
sobald als nur überhaupt möglich die ordent
lichen Wahlen für die Landal1beiterkammer
ausgeschriehen und die Kammer nach dem
Willen der Wähler und jlhrer An,gehörigen
geführt werden solleIl.

Wir glauben also, daß trotz unserem grund
sätz,lichen ,ß'edenken dieses Gesetz nicht zum
Nachteil der Land- und ,forstarbeiter aus·
gelegt werden kann. Wir werden daher für
dieses Gesetz stimmen. (Beifall bei den Sozia
listen.)

PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt Herr
Abg. Ern eck er.

Ahg. ERNEOK'ER: Hohes Haus! Als 'vor
einem Jahre die nö. Lal1'darheitsmdnung be
schlossen wurde, hofften wir, da I) der Tag
nicht mehr aHzu ferne sein wer-de, an dem
auch die nö. Landarbeiterkammer 'errichtet
wird. Gerade wir christlichen Arbeitnehmer
hahen seit j,eheT schon die Errichtung einer
eigenen Landarbeiterkammer verlangt. Ich ver
weise besonders darauf, daß es die alten
La'l1'darheit'crführer, unsere Kollegen Dengier
und j-östl,gewesen sind, die schon seit jeher
die Gesetzwerdung unserer forderullig nach
Bildung einer solchen Kammer "immer wieder
'v-erlangt 'hahen. Wir wußten, daß mit der Er
richtung dieser Kammer die stiefll1lüUerl:iche
B,ehandlung der Land- und forstarbeiter ihr
Ende nimmt. Mit der B·eschlußfassung am
heutigen Tag wird der 30. Juni 1950 ein
Markstein :in der Geschichte unse'rer Land
arbeiteJ.1bewegunrg und unserer Arbeiter in der
Land- und forstwirtschaft in Niederösterreich
sein.

Wenn von der linken Seite dieses Hohen
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Hauses immer wieder eingewendet wird, daß
die SehaUunigeiner eigenen Landarheiterkam
mer überflüssig sei, so möchte ich dem gegen
überanführen, daß die gewerbliche und indu
strielIe Arbeiterschaft nie und nimmer die Sor
gen und Nöte der Lal1'd~ und forstar1beiter
100prozentig kennt. Das 'hat sich auch die
ganz,en Jahre hindurch erwiesen, daß die
Landarheiterschaft innerhalb unserer Arbeiter
schaft immer ein Stiefkind war. Ich glaube
auch, daß unsere Land- und ,forstarbeiter
schaft reif genug ist, ihre Interessen selbst
vertreten und in ,einer eigenen 'Landarbeiter
kammer für das Wohl und Wehe der Land
arbeiter eintret1en zu können.

Wenn Sie uns vorwerfen, daß di,e Mehrheit
dieses Hauses so 'nachdrücklich dieses Gesetz
verlangt, 'so sagen wir, ja, ,wir !verlangen es
für die Land- und forstarbeiterschaft, um eben
auch sie dort hinzustellen, wo heute hereits die
gewerbliche undindustriel,le Arbeiterschaft
steht. Damit ist es uns wirklich ernst, das sind
keine leeren Worte.

Es fr'eut mich in diesem Zusammenhang
aL1ch, daß die Arbeitgeberschaft in unserer
fraktion beim Zustandekommen dieses Gesetzes
Einsicht obwalten ließ, daß besonders die
Arbeitgeber aus den Kreisen der Landwirt
schaft offenmHerzens und ohne Hintergedan
ken wie ich als Arbeit'nehmervertreter erklären
ka,;n, für dieses Ziel ,eintreten. Wir sind ins
besondere unserem Herrn Landesrat Waltner
dafür dankbar, daß 'er !keine Mühe gescheut
und es trotz der großen !Hindernisse ermög
Heht hat diesen Gesetzentwurf 'heute dem
Hohen H~use vorzulegen. Ich danke bei dieser
Gelegenheit auch den Beamten seines Referates,
die sich bemüht 'haben, uns eine tadellose
GesdzvorJage zu geben.

für mich aus dem Randgehiet le,ühält die
Y,0'f1ageallerdü~g;s den Wermutstropfen, daß
die landwirtschaftliche Oienstnehmerschaft aus
den Randgebieten in dieses Gesetz 'nicht mit
eingeschlossen ist. ,Hoffentlich kommt. bald d~r

TaO" an dem wir in den 'Randgememden 111

die~~111 Niemandsland - denn wir si,nd nie
mandes Land - befreit werden und wir wie
der für unser H,eimatland Niederösterreich
tätig sein können.

Hohes Haus! Als ehemaliger langjähri,ger
Land- und forstarbeiter begrüße ich dieses
Gesetz und beurüß'e ich die Errichtung der
Kammer. Sie s~H keine Kammer der Politilk
werden sondern sie soll eine Kammer Z'Ulll

Wohl der Dienstnehmerschaftaus der Land
LInd Forstwirtschaft 'werden. (Beifall rechts.)

PRÄSIDENT: Zum Wort gemeldet ist der
Herr Ahg. Ing. H i r mann.

Abg. Ing. liIRMANN: rIoher Landtag!

Aus den Ausführung,en des Berichterstatters
LInd aus denen der IHerren Vorredner 'war zu
entnehmen, daß im Ausschuß 'wesenNiche Än
derungen am ursprüngl1ichen Entwurf vor
genommen wurden. Eine der wesentlichsten
Änderungen war die, daß 'von der Bildung
einer provisorischen Landal'beiterkammer ab
g,esehcn wurde. Die Landarbeit~rkammer wird
erst dann zusammentreten, wenn die ordent
'lichen Wahlen durchgeführt sind.

Nun ist es notwendig, daß der § 40, der
vorschreibt, daß die erste Wahl von der Lan
desregierung innerha1b 'von sechs Monaten nach
Inlkrafttrclen der Wahlordnung durch Kund
machung im Landesgesetzblattauszuschreiben
ist, eflgänzt wird, und z'war dahingehend, '4aß,
wie es im ursprünghchen ,Entwurf !vorgesehen
war, im Gesetz auch der Zeitpunkt festgelegt
wird, zu dem die Vollversamml ung einberufen
werden muß.

Ich heantrage daher in einem Zusatzantrag
zudem Gesetz, dem Wortlaut des § 40, der
die Bestimmung,en über die Vornahme der
ersten Wahlen enthält, einen zweit,en Absatz
anzufügen.

Dieser Zu s atz a nt rag lautet (liest):
"Zu § 40 wär,e ein 2. Absatz einz'ufügen mit

fol!gendem Wortlaut:
(2) Die Vollversammlung ist spätestens vier

Wochen nach erfolgter Wahl von der Landes
regi,erung einzuberufen. Die Eröffnung der
Landarheiterka'l11mer erfol'gt das erste Mal
durch das an Lebensjahren älteste Kammer
mitglied.

Die vorhergehende Bestimmung des § 40
hätte die ßezeichnung Absatz (1) zu erhalten."

Ich bitte das Hohe iHaus, dies,em Antrag zu
zustimmen.

Nun zum Gesetz seihst. ,Ob es notwendi!g
war dieses Landarbeiterkammergesetz einzu
bridgen, oder ob es nicht zweckmäß1iger ge
wesen wäre, die Int,eressen der Land- und
fm;starbeiter durch die Arbeitenkammer vertre
ten zu lassen, wurde eingehend hesprochen.
Übersehen wurde aber dahei, zu sagen, daß
dies schon deswegen nicht geht, weil durch
das B-l\Indesverfassungsgesetzdie I'llteressen
vertretung der Dienst,nehmer in der Land- und
fOfstwirtschaftausschließlich der Landes
O"esetzgebung vorbehalten ist. Aus diesem
Grunde !wurde von der Landesregierung die
Besti'1'l1munO" im Arbeitelikammerges,etz vom
20. Juli 19

b

45,mit welcher die Landar,beiter in
Groß'betrieben Ül den Wirkungskreis der Kam
mer für Arbeiter und Ang;estel.Jt.e einbezogen
wurden, angefochten. Der Verfassungs:gerichts
hof hat in einem Erkenntnis aus dem Jahre
1947 fest.gestellt, daß diese Einheziehung der
Dienstnehmer in Großbetrieben der Land- und
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forstwirtschaH mit den Bestimmungen des
BundesV'erflassun:gs-gesetztes nicht in Einklang
stElht.

Soviel zur rechtlichen frage. Die Landwirt
schaft selbst begrüßt dieS("s Gesetz. Es gehört
in -die 'Reihe jener Oesetze,die im Jahre 1948
mit dem Landarbeitsgesetz beganH, im Jahre
1949 mit der Landarbeitsordnung fortlgesetzt
wurde, im Vorja'hr die lEinbeziehung der Land
arbeiter in di'e Altersversicherung 'brachte, im
heurigen Jahr die Neufestsetzung der Natural
bezugsbewertung brachte und di-e heute als
Abschluß das Landarbeitenkammergesetz
bringt. Alle di,ese Gesetz,e bezweoken eines.
nämlich die mögilichste Gleichstellung de~

Arbeiters ;der Land- und forstwirtschaft mit
dem 'Industriearbeiter. Das spricht sich leicht
aus.. ,Es wird ,aber dabei allzu gerne 'vergessen,
daß diese Gesetze, ihre >Bestimmungen und
Verfügungen, für die LandwirtsC'11aft sehr viel
bedeuten: nämlich eine wesentliche Steigerung
der ProduktionskosteIl. ,Aus Unterlagen, die
mir zur Verfügung stehen, ist zu entnehmen,
daß 'vor dem Jahre 1938 die Lohnquoteeines
landwirtschaftlichen Betriebes 33 Prozent der
BruttoauS'gaben betrug. Heute, noch vor In
krafttreten deI' auf Grund der l'etzten ,Lohn
veJ1handlungen durchgef'Ührtien Lohnerhähun
gen, beträgt sie 50 Prozent der Bruttoaus- I

gaben. Es 'ist begreiflich, daß Bestimmungen,
wie die Einführung der 48,Stunden-Woche an
Stelle der 54-'StuHden~Woche vor 1938 die,
hohen sozialen Belastungen aus verschiedenen
Verfügungen, sich auf die Höhe der Kosten
der Prodliktion auswirken müssen. Dies alles
fällt in eine Periode,in der es der Landwirt
schaft unmöglich ist, dasselbe zu tun, was die
Industrie in allen diesen fällen tun kann,
nämlich die menschliche Arbeitskraft welt
'gehend durch maschinelle Al1beit-skraft w er
setzen. Wir haben diese Möglichkeiten derzeit
nur in sehr beschränktem Umfang, und des
wegen ist es ein IBeweis des sozialen Verständ
nisses der Landwirtschaft, daß sie trotzdem
all diesen Gesetzen und Vorschriften zu
gestimmt hat. Es ist richtig, daß die Land
flucht nach wi'e 'Vorauf das schwerste die
Landwirtschaft beunruihigt und daß es nicht
leicht sein wird, sie gänzlich zum Stillstand
zu bringen. Wenn diese IReihe von Gesetzen
mitgeholfen hat,den Unterschied in der Be
handlung zwischen La'nd- und Industriearbeiter
zu vermindel'l1, dann haben sie ihrien Zweck
erfüllt. Voll und ganz stimme ich aber mit
dem Ahgeol'dneten Staffa überein, wenn er
sagt, die Wertung der Arbeit des Landarbei
ters mußglleioh sein der des Industriearbei
ters. Ich bitte Sie aber, Hoher Landtag, dabei
nicht zu vergessen, daß sich letzten Endes die

Bewertung der Arbeit im Preis des mit dieser
Arbeiterz,eugt,en ,Produktes ausdrückt; ich bitte
weiter 'nicht zu 'velIgessen, daßgenau diesel
ben 'WirtschaHlichen Grundsätze, die für In
dustrie und Gewel1be gelten, auch für die
Landwirtsohaftg.elten. Es ,gibt k"einen Betrieb,
der dauernd. unter seine'n Produktionsl\osten
Waren erzeugen kann. Dieser Zustand gilt
aber heute noch für die Landwirtschaft. Es ist
nioht leicht, festst,ehende ProduHionskosten zu
erreichen, weil die Produktionsbedingungen
der Landwirtschaft nicht nur von leicht edaß.
baren, sondern vielfach auch von sehr schWer
oder gar nicht 'elifaßbaren Dingen abhängen,
wie z. B. 'von den Einflüssen der Witterung.
Jedenfalls hoHen wir und sind davon über
zeugt, daß dieses Landarbeiterkammergesetz
mithelfen wird, die Interessen des Landarbei
t,ers zu vertreten. leh bin diesbezÜJgHoh Opti
mist und kann daher aillen Einwänden ,gegen
über vor'bringen: Die Zukunft wird es zeigen,
ob dieses Landarbeiterkammergesetz tatsäch
lich den Zweck effüHen wird, der im Gesetz
vorgesehen ist. (Beifall reclzts.)

PRÄSIDENT: Die Hednerliste ist erschöpft,
der Herr Berit'hterstatter hat das iSc'hlußwort.

,Bericht,erstatter A-bg. ST,ANGLER (Schiu/i
wort): Hoher Landtag! Ich möchte als Be
richterstatter .abschließend feststellen, daß die
ses Gesetz sicherlich ,einen 'Qedeutenden f ort
schritt darstellt, weirJ es eine Interessenvertre
tungder Landarbeiterschaft bringen wird.
Aus diesem Grunde ersuche ich Sie um An
nahme dieses Gesetzes.

PRÄSIiDENT: Es liegen zwei Anträ,ge vor,
und zwar der Hauptantragund ein Zusatz
antrag. Ich Ibringe zuerst den Hauptantrag
zur Abstimmung. {Abstimmung über den
Wortlaut des Gesetzes, Titel und Eingang: und
über das Gesetz als Ganzes, sowie über den
Antrag des gemeinsamen Verfassungs- und
Wirtsclzaftsausschusses}: A n gen 0 m m e n.

Ich ersuche ,nun den Herl'll IBerichterstatter,
den Zusatzantrag des Herrn Abg. lug. Hir
mann zur Verlesung zubringen.

Herkhterstatter Abg. STANOLiE'R (naclz
Verlesung des Zusatzantra.f':es des Abg. In_~·.
Hinnann zu § 40).

P,RÄSIiDENT (Abstimmung über den Zu
satzantrag des Abg. Hirmann): An gen 0 m
men.

Ich ersuche den Herrn Ahg. JStaf,fa, die Ver
handlung zur Zahl 114 einzuleit'en..

Berichterstatter Atbg. STAf:f A: Hoher
Landtag! Ich habe im Namen des Wirtschafts
ausschusses üher eine Vorlage der Landes
regierung, betrdfend den Gesetzentwurf über
die Büdung eines Gemeindeverbandes zum
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Zweck'e der iErrichtung und des Betr,iebes einer
Wasserl,eitung für die Ortsgemei'11'den Ternitz
und Umgebung zu berichten.

Der Wirtschaftsausschuß hat sich in seiner
Sitzung vom 28. d. M. mit dieser Vorlage be
schäftigt und sie mit verschiedenen Änderun
gen 'beschlosscn. Die vom Aussehuß besehlos
scncn Änderungen sind in der Vorlage, die die
Herren Ahg,eordneten vor sich haben, bereits
berücksichHgt.

Die Herstellung ei'ner modernen Wasser
leitung und Wasserversorgungsa'nlage ist für
die aufstrebenden Gemeinden Ternitz und
\Vimpassing eine unbedingte Not,wendi'gkeit
geworden. Besonders in W,impassi'ng traten in
den letzten jahren Typhuserkrankungen auf
und waren von den vorhandenen 2nO Haus
brunnen und n öffentlichen Brunnen wä,hrcnd
der Wintermonate 242 Hausbrunnen und vier
öffentliche ,Brunnen versiegt. Aber auch die
dicht besiedelten Ortsgemeinden Pottschach,
Grafendorf und St. Valentin~Landschach, i'n
dencn ein großer T6l der in den Großbetrie
ben von Temitz und Wimpassing Beschäftig
ten wohnt, haben großes Interesse daran, eine
einwandfreie und ,gesundheitsfördernde Was
serversor,gung zu erhalten.

Diese ,mnf Ortsgemeinden haben sich nun
unter der führung der Stadtgemeinde Ternitz
als Proponent zu einem "Wasserleitungsver
band Ternitz und Umgehung" zusammen
geschlossen. Die Gemeindevertretungen dieser
Ort~gemeinden 'haben übereinshmmend die
diesbezüglichen Beschlüssegefaßt, die nun
mehr auf Grund von Stellungnahmen der für
die Wasserversorgung und wasserrechtlichen
Fragen zuständigen Referate ,des Amtes der
nö. Landesregierung zum vorhegcnden Gesetz
entwurf zusammengefaßt wurden.

Als Vorwurf für den Entwurf diente ferner
das Gesetz vom 3. Oktober 1929 übel' die Bil
dung eines Gemeindev'erbandes zum Zweoke
der Errichtung und des Betriebes einer Was
serleitung für die Triestingtal- und Südbahn
gemeinden, LOB\. Nr. 210/1929, sowie das
Gesetz vom 30. Juni 1927 über die öffentliche
Wasserversorgung in den Gemeinden Nieder
österreichs, LGB1. Nr. 177/1927, beide Gesetze
in ihrer derzeit gültigen fassung.

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzes
wäre kurz folgendes zu sagen:

Der § 1 zählt die derzeit fünf Mitglieds
gemeindlm des "Wasserleitungsverbandes Ter
nitz und Umgebung" auf und erklärt den Ver
band zu einer Körperschaft öffentlichen Rech
tesrnitseinem Sitz in TeJl11itz. Die Auflösung
des Verhandes kann gleichfalls nur durch ein
Landesgesetz erfolgen. Der Beitritt weiterer
Odsgemeinden zum Verband sowie eine even-

tuelle Wasserabgahe an Nichtmitgliedsgemein
den ist vorgesehen.

Nach § 3 gehen alle bisher der Ortsgemeinde
Ternitzals Proponentengenieinde erteilten was
serrechtlichen Genehmigungen zur Schaffung
des Quellg;ebietes für den neuen Wasser-

. "leItungsverband Ternitzund Umgebung" mit
allen Rechten und Pflichten auf den V~rband
über.

Im § 3 werden ausdrüCiklich die Organe des
Verbandes, nämlich die VoHversammlung, der
Vorst,andund der Obmann 'bzw. Obmannstell
vertret,er, zU'sammengefaßt und aufgezählt.

Der § 4 best,immt, daß Mitglieder der Voll
versammlung nur Mitglieder der Gemeinde
vertretungen der Vertragsgemeinden für die
Dauer ihrer Zugehörigkeit zu den Gemeinde
vertretutngen sein können. Die Zahl der jeder
Vel'bandsgemeinde zustehenden Mitglieder
richtet sich grundsätzlich nach der Bevölke
rungszahl der betreffenden Ortsgemeinden.
Die kleinste Gemeinde, St. Valentin-Land
schach, zählt 555 E,inwohner und entsendet
eiJ.,l Mitg,lied. Orafendorf mit 803 Einwohnern
entsendet ebenfalls ein Mittglied. Auf Wimpas
sing mit 1817 Einwohnern entfallen ,drei, auf
Pottschach mit 4430 Einwohnern sieben und
auf Ternitz mit 8203 Einwohnel'l1 14 Mitglie
der. Da die Gesamtzahl der Gemeinderats
mandate in ,diesen fünf Ortsgemeinden zusam
men 103 beträgt, wird die Namhaftmachung
von 26 Vertretern in die Vollversammlung kei
nerlei Schwierigkeiten bereiten.

Die Berechnung der Mittglie,der der Vollver
sammlung auf diese Weise gilt nach Absatz (5)
dieses Paragraphen nur in den ersten drei
jahr,en des IBestehens des Wasserleitungsver
bandes. Nach Ablauf der ersten drei jahre
kann ,die Vollversammlung, die immer für drei
jahre hestellt wird, beschließ1en, daß für die
nächsten drei jahre nicht mehr die Bevöl
kerungszahl allein für die Zahl der jeder Ver
bandsgemeinde zustehenden Sitze maß,gebend
ist, sondern der Gesamthetrag der für die ein
zelne Verbandsgemei'nde im letzten Kalender
jahre errechneten Wassergebühr. Also richtet
sich in diesem falle die Zahl der Mitglieder
der Vollversammlung nach dem größeren Was
servel'brauch und damit nach dem Vorhanden
sein größerer gewerblicher oder landwirt
schaHlicher :Betriebe.

femer sieht Absatz (4) über Wunsch der
landwirtschaftlichen Bevölkerung der Mit
gliedsgemeinden vor, daß tin jenen Verbands
gemeinden, in denen im Zusammenhang mit
der Wasserversopgungsanlage dem Orundwas
servorkommen direkt oder indirekt Wasser ent
zogen wird, weni'gstens je ein Drittel der M'it-

4
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glieder 'und IErsatzmänner ihrem Berufe nach
dem Stande der Landwirte angehört.

Im Gegensatz zu den nö. Gemeindevertre
tungen, die nur bei Anwesenh'eit von min
destms zwei Dr,ittel ihrer MitgHeder beschluß
fähig sind, ist di,e Vollversammlung des Was
serleitungsverbandesbereits bei Anwesenheit
von wenigstens der Hälfte der M'it'glieder, also
bei 14 von 26, zu einem gültigen B'eschluß be
rechtigt.

§ 5 enthältaHe Agenden, über die die Ent
scheidung bzw. die Beschlußfassul1'g der Voll
versammlung 'vorbehaltC'n ist. Die 'wichtigsten
di,eser 'Rechte sind: Wahl des Vorstandes und
fest,s,etzung von Aufwandsentschädi,gul1lgen
(Gebühren) für die Mitglieder des Vorstandes,
Genehmigung des -Rechenschaftsberichtes über
Voranschlag und Jahrespechl1'ung, ,f,estsetzung
der ,Wassergebühren und Aufnahme neuer
Ortsgemeinden in den Verband. .

§ 6 regelt die Befugnisse der Vo.uversamIll
lung. Die erste ordentliche Vollversammlung
ist vom (Bürgermeister der Ort'sgemeinde Ter
nitz innerha.Job ,ei,nesMonates nach Inkrafttre
t,en dieses Gesetzes einzuberufen; in Zll'kunft
o:bliegt die Eil1'bemful1'gausschließlich dem
Obmann des Wasserversorgungsverbandes, der
auch Z'eit und Ort heshmmt. Mi'ndestens zwei-

. mal jährlich muß eine ordentliche Vollver
sammlung einberufen werden. Drei der Ver
bandsgemeinden :können schriftlich unter An
,gabe der Gründe die Einberufung einer außer
ordentlichen VoHversammlung verlangen.

§ 7 heschäfhgt sich mit den Rechten des
Vorstandes. Der Vorstand des Wasserleitung~

verbandes für Temitz und Umgebung besteht
aus je fünf von der Vollversammlung geweihl
ten Mitgliedern und Ersatzleuten. Zu Mitghe
dern und Er,satzmännern des Vorstandes kön
nen nur Mitglieder der Vollversammlung
gewählt werden. Um auchhierd~m Wunsche
der landwirtschaftlichen Bevölkerung zu ent
:;prechen, ist vorgesehen, daß 'ein Mitglied des
Vorstandes Landwirt sein muß und in jenem
Oehietle ansässig sein soll, welches durch
Grundwasserentzll'g in Mitleidenschaft gezogen
werden könnte.

Im faHe des Ausscheidens eines Mitgliedes
werden di,e IErsatzmänner in der Reihenf.olge,
in der sie vom Vorstande 'gewählt werden, ein
berufel1. Neu ist die B,estimmung, daß ein Er
satzmann - auch wenn er die B,erufung vor
her ablehnt - dennoch in der Reih,e der Er
satzmänner verbleibt und 'bei einer eventuell
späteren Berufung sein Amt als Mitglied der
Vollversammlung antreten kann.

In den §§ 8 und 9 ist für die Einberufung
der ersten konstituiependen Sitzung des Vor
standes eine frist von längstens zwei Monaten
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgesehen.

Die Ahsätz!e (2), (3) der §§ 8 und 9 ,beschäf
tigen sich mit den später,en -normalen _
Vorstandssitzungen, der Beschlußfähilgkeit der
selben und den Abstimmungsregeln.

!Die wichtigsten. Auf,gaben des Vorstandes
zählt § 10 auf, doch ist ,diese AufzäMung
nicht ,erschöpfend; also könnte die Vollver
sammlung ,dem Vorstande noch 'weitere Zu
ständigkeiten übertTagen. tDie Amtsdauer des
Vorstandes heträ'gt gleidh jener der Vollver
sammlung drei J,ahr,e.

Die §§ 11-14 beschäftigen sich mit Befan
genheit und AUfWiandsentschädigung für die
Vorstandsmitglieder sowie mit der Protokol,l
führung über die Vorstandssitzungen.Wichtig
ist die Unrvereinbarkeit'sbestimmung 'hinsicht
lich Bau- und Lieferaufträgen für alle Mit
glieder der VoHversammlung und des Vorstan
d~s, die übri1gensauch in keinerlei AngesteUten
verhältnis zum Verband stehen dürfen. Durch
diese Bestimmungen soH jede Protektion bei
Vergebung von AuHrägen vermieden wer.den
und die unpolitische Entscheidung aller An
gelegenheiten des Wasserleitungsverbandes ge
währleistd blei'ben.

Die §§ 15-17 pegeln die ,funktion des Ob
mannes, der di,e Beschlüsse der Vollversamm
lung und des Vorstandes zu vollziehen hat,
den Verband nach außen vertritt und dem die
Angestellten des Verbandes unterstehen. Ins
besonders sind ihier Bestimmungen ü!ber die
Aufwandsentschädigung und der Wechsel in
der Person des Obmannes ent'haHen.

Nach § 18 hat, wie in 'gJ.eichartigen Ge
s'etzen, der Vo'rstand des Verbandes d~s Recht,
das zum Betriebe der Wasserldtung notwen
dige Personal anzustellen. Von der Schaffung
einer eigenen Dienst- und IBesoldungsordnung
für di,e wenigen 'Bediensteten dieses Verbandes
wurde ahges'ehen.und im Gesetz .bestimmt,
daß die Dienst- und Besoldungsorodnung der
Gemeindebeamtenauch auf die Beamten des
\Xlasserleitl\lngsverbandes anzuwenden ist.

Die nUll folgenden Bestimmungen der §§ 19
bis 26 beinhalten den ausdrücklichen An
schlußzwang für Trink- und Nutzwasser, 'So
ferne nioht eigene Wassery.ersorgungsal1'l.agen
vorhanden s:iond, die gesundheitlich entspf'echen.

für Neubaut'en (das sind Bauten, für die
von den Verobandsgemeinden nach dem Inkraft
troeten dieses Gesetzes die Baubewilligung er
teilt wurde) hest,eht unhedi'f1!gter Anschluß·
zwang.

Gemäß § 24 des Gesetzes ist der Wasser
leitungsv'erba'l1'd verpflichtet, die Wasser
leitungsrohr,e in allenöffenUichen Straßen,
Gassen und Plätzen innerhalb des geschlosse
nen Ortsgebietes der Verbandsgemei'llden zu
leg,en.
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Die §§ 27-34 heschäftigen sich mit der
Tilgung der Kosten der Errichtung der Was
serleitunlg.

Di1e Sc1hlußbestimmun,gen im § 35 sehen vor,
daß ,das Verwaltungsjahr des Wasserleitungs
verbandes mit dem Kalenderjahr zusammen
fäHt. Der Voranschlag für das nächste V,er
waltungs!jahr muß stets bis zum 31. November
vorgelegt und bis 31. tDez,ember beschlossen
sein, die jahresrechnu:ngist für das abgelau
fene Vel'wa1tun~gsjahr bis längstens 31. März
des IFol,gejathl'es zu verfassen und dem Vor
stand bzw. der Vollwrsammlung vorzulegen,
die bis längstens 30. April jedes jahres hier·
über Beschluß fassen muß.

Die oberste Aufsichtbehanddn die §§ 3IJ
und 37. Sie obliegt der Landesregierung, di,e
auch berechtigt ist, vom Verband A~Is:künfte

usw. zu verlangen.
Der § 39 si'eht den Wirksamkeitsbeginn des

Gesetzes mit 1. jänner 1951' vor.
,Der Wirtschaftsausschuß .stellt mithin dell

Antrag (liest):
Der Ho'he Landtag wolle beschließen:
.,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe

Landesgesetz vom 30. Juni 1950) über die Bil
dung eines Oemeindev1erbandes zum Zwecke
der Errichtung und des Betriebes einer Was
serleitung für die Ortsgemeinden Ternitz und
Umg,ebung wirdgenehmi,gt.

2. Die ,Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzhesc!hlusses
das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme dieses A'nüages

2. PRÄSIDENT: Wortmeldungen liegen
nicht vor, wir kommen zur Abstimmung. (Ab
stimmung: über den Wortlaut des Gesetzes,
Titel und EinganO' und über das Gesetz als
Ganzes, sowie über den Antraf!. des Wirt
sdzattsaussdll/sses. Gegenprobe): A 11

ge n 0 mme n.
Mit Zustimmung des Hauscs setze ich die

im heutigen Bauausschuß 'verabschiedeten Vor
lag,en Zahlen 109 und 110 'noch auf die Nach
tragstagesoL'dnung der heutigen Sitzung.
(Naclz einer Pause): Keine Einwendung. Die
Anträge des IBauausschusses liegen auf den
Plätzen der Herren Abgeordneten auf. Ich er
suche den Herrn Abg. N im e t z, die Verhand
lung zur Zahl 109 einzuldten.

Berichterstatter Abg. NIMETZ: Ich habe
namens des IBauausschusses über dcn Bericht
'und Atntrag der nö. Landesregierung, betr'ef
f.end Leithabrüok'e zw,ischen iDeutsch-Haslau
und Potzneusiedl, Wiedererrichtung (R,eso
lutionsantra!g des ,Ahg. Tatzber zu Gruppe ()
des VoransdMages 1950 vom 30. März 1950),
zu referieren.

Im Zuge der Kri,egshandlung,en ist auch die

Brücke zwischen Deutsch-Haslau und Potz
neusiedl zerstört worden. Nachdem diese
Brüokeeine unbedingte Notwendigkeit dar
stellt - büdet sie doch die Verbiindung z'wi
sehen dies,en beiden Orten -- - und nachdem
diese iBrücke für Niederästerreich ebenso
wichHg ist wie für das iBungenland, hat der
Ahgeol1dnete Tatzber ,in der Sitzung vom
30. März 1950 einen Resolutionsantrag ein
gebracht, durch den die Landesregierung auf
'gicfordert wurde, mit der burgenländischen
Landesregiemng zwecks Instandsetzung dieser
Brüd<e zu 'verhanddn. Die nö. Landiesr1egie
rung hat nun dem IBauausschuß einen Bericht
über diese Verhandlung erstattet und ich er
,laube mir daher, Ihnen diesen Bericht Zllr
Kenntnis zu bring1en «liest):

nie Brücke zwischen Deutsch-iHaslau und
Potzneusiedlist eine Orenzhrüoke zwischen
dem Bundesland Niederösterreich und dem
Burgenland.

Von seiten der burgenländischen Landes
regiemng wurde bereits ein Projekt im Einver
nehmen mit der iBrückenbauahtieilung des
nö. Latrtdesamtes Bj2 verf:aßt, und wurden die
Arbeiten von seiten der burgenländischen
Landesregierung 'bereits .ausgeschrieben.

Der Antrag zur Zustimmung der geplanten
Vergebung der Arbeiten und um Bewilligung
eines 50prozcnhgen iBaukostenbeitrages seitens
des Landes Niederösterreich zu dem Bauvo'r
habcn wird ,von der burgenländischen Landes
regierung demnächst dem Land Niederöster
reich vorgelegt werden.

Namens des Bauausschusses beehre ich
mich, den A'ntrag zu unterbreiten (liest):

Der Hohe Land'tag woUe beschließen:
,iDer Berioht der nö. Landesr,egierllJJ1ig, be

treffend die Wiedererrichtung der zerstörten
Leithabrüoke zwi'schen Deutsch-Haslau un·d
Potzneusiedl, wird zustiimmend zur Kenntnis
genommen."
- Ich bitte um Annahme des AntraKes.

2. PHÄSiliDIbNT: Zum Wort ist niemand
gemeldet, wir kommen zur Abstimmung. (Ab
stimmung über den Antrag: des Baualls
schusses. Gef!,"l'nprobe): A n gen 0 m iffi e 11.

Ich ersuche den Herrn Ahg. 'R e i t z 1, die
Verhandlung zur Zaihl 110 einzuleitC'n.

Berichterstatter Abg. REITZL: Ich habe
namens des IBauausschusses über den Bericht
und Antl1ag der nö. Landesregierung, betref
fend Landstraße St.Piölten-Melk, modemer
Str,aß,enbelag (Hesolutionsantrag des Abgeord
neten MüHner vom 30. März 1950 zu Gruppe ()
des Voransohlages 1950), zu rderieren.

Der Landtag hat in seiner Sitzung vom
30. März 1950 den Antrag zum Beschluß er
hoben, die Landstraße St. Pölten-Obergrafen-
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dorf-;Kilb----JManik-:St. Leonhard am forst
Matzl,einsdorf his zur ,Einmündung in die
Bundesstraße Nr. 1, Wiener Straße, zirka
2 'km westlich von M·elk mit einem modemen
Fahrbahnbelag zu versehen.

Die Str,aße befindet sich in ihrem g-esamten
Verlauf im Bereiche der nö. LandesbauaMei
lunO' 5 und -ist' rund 50 ~km .lang. Von St. Pöl
tcn ~bis zur Abzweigung ,bei Spratzern in west
licher Richtung, lang 3.5 km, handelt es sich
um die Bundesstraße Nr. 20, Mariaz-eHer
Straße welche sich in einem gut f'ahrbaren
Zustal;d befindet. IEhenso -ist der Zust,and der
Teilstrecke Spratzern-Obengrafendorf, lang
6 km, ein befriedigender und wu.rde diese Teil
strecke, mit Ausnahme von zweI kurzen PHa
sterstrecken, im Jahre 1948 instandgesetzt.

Hingegen weist der weitaus größte Teil die
ses Straßenzuges, also auf eine Länge 'von
rund 40 km, mit Ausnahme ,einiger Pflaster
abschnitte in den ,größeren Ort-sdurchfahrten,
keinerlei modernen Ausbauzustand 'auf und
handelt es sich hierbei ,ruurUim eine einfache
Sohotterstraße. Wegen des vielfachen Fehlens
von Straßengräben, .der äuß'erst ungünstigen
UnterarundverhäHnisse in Form von Lehm
und Ton ;und der viel zu kleinen Straßenbreite
ist dieser Str.aßenzug unter Bedachtnahmeauf
den :gesteIgerten Kraftfahrzeugver~ehr, 'ins
besondere auf den schweren Lastkraftwagen
verkehr äußerst schwierig :nach der bisheri'gen
Methode des Einschottems zu erhalten; auch
die Zuhilfenahme einer Straßenwalze allein
kann hierbei keinen nennenswert,en Wandel
schaffen.

iDas Auflbringen eines modernen Straßen
be1'a<N's ohne -O'ründliche Vorbereitung des
Unt:rbauesist hier mit Rücksicht auf die
schlechten Untergrundverhältnisse und außer
dem wegen der äußerst ungünstigen Stei'gungs
und R'iohtungsverhältnisse und nicht zuletzt
auch wegen der zu geringen Straßenbreite
nicht 'möglich, sondern ist vie1meh'r Ivor Auf
bringung eines modemen fahr'bahnbelag'es,
der 'sich derzeit auf etwa 25 S per Quadrat
meterund hei einer Mindiestfahrbalmbreite von
5 Iffi besser 5,50 m, pro 1 km auf 125.000 S
bzw.' 137.500 :s stellen würde, 'eine 'gründliche
Vorbereitung des Untergrundes und Vomahme
von Konektionen -und .die damit verbundenen
OfU,ndeinlösungen notwendig. Als Fahrbahn
belag würde am zweckmäßigst,en eine mittel
schwere bituminöse necke in form einer Teer
tränkmakadiamdec'ke von 8 cm Stärke in Be
tracht kommen. In Nei,gun!g,en über 5 Prozent
müßte jedoch a,n Stelle des Schwarzhelages
ein Kleinskinpflaster Ver'wtmdung finden.

VorsicMi,g geschätzt betrag'en di'e Kosten
für die Untel1bauarbeiten einscMießIich der

Kosten für die Orundeinlösungen zur Schaf
fung ordentlicher Straßengräben, .dort wo-. sie
notwendig sind, f,emer zur Erzielung ,eimer
St,riaß,enplanUiugsbreit,e 'von mindest'ens 7 '111',

besser 7,50 '111', und Anordnung flacher,
rutschwngssioherer iB'Ö'sdhurtgen mindestens das
Ei:neinlhalbfaohe der IBelagskosten, so diaßsich
somit 1 km fe'rtig ausgebaute Straße 'auf etwa

125.000+125.000X 1,5 = 325.000 S
bez.w 137.500+137.500X 1,5 = nd. 345.000 S

steHen würde, womit der ,gesamte Straß,enzug
bei einer ILänge, wie ein!gangs erwähnt, von
40 km Mittel Kosten 'von rund 13,000.000 S
bzw. bei einer Be1agsbreibevon 5,50 m von
rund 15,000.000 S beansprucht würden.

Die nö. LandieSibauabteilung 5 hat trotz
dieser besonders schwierig ,gelagerten Ver
hältnisse versucht, ,im laufenden Jahr nächst
Rammersdorfund Bischofstetten, das ist auf
der Teilstrecke Oberg,rafendorf--Kilb, in -eini
gen weniger schwieri:gen A'bschnitten den Aus
bau (joj,eser Straße, wenn auch nur mit be
scheidenen Mitteln, einmal zu heginnen. Wegen
der zu geringen Mittelz'llweisung beim Vor
anschlagsansatz 661-61 des außerürdent
lichen !Landesvoranschlages ist jedoch di,e Ver
wirikl<ichung dieser :g,eplanten Straßenbauten
nicht ,ermöglicht wo-rden. Lediglich in Kilb
wird die Vornahme einer KJ.einsteinpflasterung
am wesHichen Orhaus!gang (Schloßberg) lin
einem Ausmaße 'von dwa 1300 Quadratmeter
im Ansch-lußan die bereits ibestehende Orts
pflast'erung möglich sein.

Abschließend 'sei noch bemerkt, daß, so
lange eine entsprec'hendeMittelzuweisun.g nicht
Platz gmift, ,die .in R,ede stehende JStraße nur
nach der bisheri!gen Methode des Einbringens
von ,Schotter im Ifrühjahr Ibzw. im !Herbst zur
Not fahrbar g,ehalten werden wird. Eine kost
spieligere Erhaltung würde kaum zu ,besseren
Resultaten f-ühren und außerdem unwirtschaft~

lich sein.
Das Landiesa:mt B/2 (iBauabteilung 5) ist

sich der Wichtilg'keit dieses Straßenzuges be
wußt und hat es sich zm Aufgabe gestellt,
mit der Vermes,sun!g und Projeiktierung der
Straße im laufenden J,ahre zu b~ginnen, um
in den kommenden Jahren baureife Projekte
zur Verfügung zu haben.

Namens des Iß,au,au:sschusses stelle ioh somit
den Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Der Berkht der nö. Lalooesregierung, be

treff,end die Vel1besserung -des Straßenzuges
St. Pölten-Melk, wird zur Kenntnis ge
-nommen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.

2. PRÄSIDENT: Zum Wort ist niemand
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glemeldet, wir kommen zur Abstimmung. (Ab
stimmung über den Antrag des BauallS
schusses): An ge no m mein.

,Somit list die Tagesordnung und di,e Nach
tragstagesordnullig der heutigen Sitzung er
ledigt. Es werden folgende Ausschüsse so
gleich ihre Sitzungen ahhaHe~: Der SchuI-

ausschuß und der gemeinsame SchuI- und Ver
fassungsausschuß im Rittersaal.

Die nächste, 18. Sitzung des Landtages mit
den Vorlagen aus den vorerwähnten Aus
schüssen findet heut,e um Yz 15 statt.

Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung um 12 Uhr 47 Mi{1.)


